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„Die Idee ist der Grundstein 
jeder Entwicklung.“

~ Unbekannt

Die Idee zur Erstellung dieser Informationsbroschüre entstand im Zusammenhang mit 
der Ankunft von Geflüchteten im Jahr 2015. Mehr als eine Million Menschen hatte zu 
diesem Zeitpunkt bereits die gefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa auf 
sich genommen. Nach einer initialen Bearbeitung des Themas im berufsfeldorientier-
ten Projekt im Rahmen des Masterstudiums Master of Science in Ergotherapie an der 
fh gesundheit GmbH in Tirol durch Markus Kraxner und Stefanie Kälber wurde eine 
Projektgruppe gebildet, deren Ziel es war, projektbezogene Erkenntnisse und aktuelle 
Entwicklungen in einer Informationsbroschüre für ErgotherapeutInnen zu bündeln, um 
KollegInnen, die in diesem Bereich tätig sind oder sein wollen, bei ihrer Arbeit mit Men-
schen mit Fluchterfahrung und in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und 
EntscheidungsträgerInnen zu unterstützen.

Die vorliegende Broschüre soll ErgotherapeutInnen im deutschsprachigen Raum er-
mutigen, sich – im Sinne der Berufsbefähigung – der eigenen Kompetenzen im großen 
Themenfeld „Vertreibung/Flucht und Asyl“ bewusst zu werden, und eine Hilfestel-
lung anbieten, um in diesem Arbeitsbereich aktiv zu werden. Die Broschüre steht im 
Einklang mit den Positionspapieren des Weltverbandes der ErgotherapeutInnen zu 
menschlicher Flucht und Vertreibung und zu Vielfalt und Kultur. Sie betont die Notwen-
digkeit, sich im Rahmen der Ergotherapie für die Stärkung der Menschenrechte und die 
Aufdeckung von Betätigungsungerechtigkeiten im Sinne von Gesundheitsförderung und 
Prävention einzusetzen. Die Broschüre beschreibt ein neues Tätigkeitsfeld, das aufgrund 
globaler Trends dauerhaft bestehen wird und mit dem sich deshalb auch die Ergothera-
pie zukünftig vermehrt auseinandersetzen muss.

Durch die Kooperation mit Ergotherapie Austria, Bundesverband der Ergotherapeut
innen und Ergotherapeuten Österreichs, hoffen wir auf eine größtmögliche Verbrei-
tung dieser Broschüre unter BerufskollegInnen. Unser Ziel ist, dass Menschen, welche 
geflüchtet sind, um ihr Recht auf Schutz und Hilfe in Anspruch zu nehmen nicht nur 
Sicherheit und Unterkunft, sondern darüber hinaus Gesundheit und Lebensqualität 
in Form von, für sie bedeutungsvollen, Betätigungen und wir alle gesellschaftliches 
Miteinander erleben können. Wir hoffen mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag zur 
Lösung der aktuellen Herausforderungen in Europa und zur Weiterentwicklung unserer 
Profession leisten zu können.

Für eine weitere Vertiefung rund um Fragen zum Thema Migration, Flucht und Asyl 
verweisen wir einerseits auf die online verfügbaren, themenspezifischen Zusatzmate-
rialien dieser Broschüre, auf die Literaturangaben der jeweiligen Kapitel, sowie auf das 
Glossar der Begrifflichkeiten von UNHCR Deutschland, welches unter 
https://tinyurl.com/GlossarUNHCR zugänglich ist.

Wir wünschen allen LeserInnen eine erkenntnisreiche, anregende, spannende und 
ermutigende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen!

Markus Kraxner
Hannes Außermaier

Ursula Costa
Margret Jäger

Stefanie Kälber



Zu „Ergotherapie mit und für Menschen mit Fluchterfahrung“ 
ist im Internet herunterladbares Zusatz material verfügbar.

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/zusatzmaterial_0.pdf
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Einführende Gedanken zu
Migration, Flucht und Asyl

Die Geschichte Europas ist seit jeher untrennbar mit Migration verbunden. Die Ursache für die Mi
gration von Menschen nach Europa ist seit 2015 hauptsächlich der Flucht vor lebensbedrohlichen 
Umständen geschuldet. Jene Menschen, die vor Krieg, Hunger und Verfolgung flüchten, stellen 
die größte Gruppe jener dar, die in europäischen Ländern um Asyl ansuchen. Weiterführende In
formationen zu diesem Thema sind im herunterladbaren Zusatzmaterial „Migration in Europa im 
geschichtlichen und gegenwärtigen Kontext“ verfügbar.

Begriffsklärung
Zwischen den Begriffen Migration, Flucht und Asyl wird im 
allgemeinen Sprachgebrauch oft wenig unterschieden (UN-
HCR, 2013, S. 3). Für das Verständnis der sich daraus erge-
benden verschiedenen Situationen, in denen sich Menschen 
jeweils befinden, erscheint eine genaue Definition sinnvoll:

Der Begriff MigrantIn bezeichnet Menschen, die
„[…] von einem Wohnsitz bzw. Land zu anderen dauer-
haften Wohnsitzen bzw. Ländern aus unterschiedlichen 
Gründen wandern. Der Unterschied von Migrant/innen 
und Flüchtlingen besteht darin, dass Migrant/innen in 
ihrem Herkunftsland keine Verfolgung droht und sie je-
derzeit in ihr Heimatland zurückkehren können.“ (Öster-
reichischer Integrationsfonds, 2016, S. 41)

Als Flüchtling, Geflüchtete/r beziehungsweise Mensch mit 
Fluchterfahrung wird in der Genfer Flüchtlingskonvention, 
die von 148 Staaten weltweit unterzeichnet wurde (UNHCR, 
2015, S. 1), eine Person bezeichnet, die

„[…] infolge von Ereignissen […] und aus der begründe-
ten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen 
nicht in Anspruch nehmen will […].“ (UNHCR, 1967, S. 6)

Der Begriff Asyl bezeichnet den
„Schutz, den Staaten Personen gewähren, die verfolgt 
werden oder Verfolgung fürchten müssen.“ (Österreichi-
scher Integrationsfonds, 2016, S. 10)

Das Recht, Asyl zu suchen und zu genießen, ist im Artikel 14 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert 
(Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1948, S. 3). 
Nach positivem Abschluss des Asylverfahrens ändert sich der 
Status von Asylsuchenden zu anerkannten Flüchtlingen im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (UNHCR, 2013, S. 3).

6



Innerhalb der Europäischen Union (EU) existiert für Men-
schen, die vor Krieg flüchten, aber nicht unter die Genfer 
Flüchtlingskonvention fallen, die Möglichkeit des sogenann-
ten subsidiären Schutzes, der vor einer Rückführung in das 
ursprüngliche Herkunftsland schützt (Amtsblatt der Europä-
ischen Union, 2011, S. L337/13).

Die globale Situation – Zahlen, Ursachen und 
Lösungsansätze
United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen 
(UNHCR) ist unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen mit dem Schutz von Flüchtlingen oder Staatenlosen 
beauftragt, wenn diese Aufgabe vom Staat, dem eine Person 
angehört, nicht mehr übernommen werden kann oder will. 
Der 20. Juni wurde von der UNO 2001 zum Weltflüchtlings-
tag erklärt (Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
2001; OOFRAS, 2006, S. 14; UNHCR, o.D. a).

Aktuelle Zahlen
UNHCR meldet aktuell, bei konstantem Anstieg in fast allen 
Bereichen, folgende Zahlen (UNHCR, 2018, S. 2): Momen-
tan gibt es 68,5 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen 
weltweit, davon 
• 25,4 Millionen Flüchtlinge
• 40 Millionen Binnenvertriebene (also Vertriebene inner-

halb eines Staatsgebietes)
• 3,1 Millionen Asylsuchende
• Mehr als zwei Drittel aller Flüchtlinge weltweit kommen 

aus nur fünf Ländern: Arabische Republik Syrien (6,3 
Millionen), Afghanistan (2,6 Millionen), Südsudan (2,4 
Millionen), Myanmar (1,2 Millionen) und Somalia (ca. 1 
Million).

• 52 % der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Ursachen für Flucht
Die Gründe für die Flucht aus dem Heimatland sind vielfältig 
und stehen oft mit Krieg, Verfolgung oder Vertreibung in Zu-
sammenhang (UNHCR Büro Österreich & Österreichischer 
Integrationsfonds, 2015, S. 7; OOFRAS, 2006, S. 16). Verfol-
gung und Vertreibung können sich auf individueller oder auf 
kollektiver Ebene manifestieren. Beispiele hierfür sind:
• die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie;
• die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Profession (zum 

Beispiel Journalismus, Hochschullehre), politischen Grup
pier ung oder religiösen Gemeinschaft;

• die Zugehörigkeit zu einer demografischen Gruppe (zum 
Beispiel Frauen oder Kinder) (UNHCR Büro Österreich 
& Österreichischer Integrationsfonds, 2015, S. 12). Bei-
spielhaft seien hier Zwangsprostitution, Genitalverstüm-
melung oder Zwangsrekrutierung als KindersoldatInnen 
genannt.

Zusätzlich zu den oben genannten existieren weitere Grün-
de, welche Menschen in die Flucht treiben oder zu Migrati-
on zwingen. So können beispielsweise auch Armut, Ausbeu-
tung oder Naturkatastrophen Auslöser sein, welche durch 
den Klimawandel, durch Rohstoffausbeutung oder durch 
demografische Entwicklungen in verschiedenen Regionen 
verursacht werden. Globale Verteilungsungerechtigkeit und 

daraus resultierende soziökonomische Bedingungen spielen 
in Bezug auf Fluchtursachen eine wesentliche Rolle (medi-
co international, 2016, S. 4). Oxfam Deutschland beschreibt 
zum Beispiel, dass 2016 die acht reichsten Menschen welt-
weit zusammen mehr besaßen als die ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung (2017, S. 1).
Die Gründe für Flucht und Migration lassen sich vor dem 
Hintergrund des, auch für ErgotherapeutInnen kontextua-
lisierten, Capability Approach betrachten (Hammell, 2015; 
Costa, 2013; Hocking, 2015): Bei diesem aus der Ökonomie 
von Amartya Sen (2000) entwickelten Ansatz wird, wie in 
ergotherapeutischen Modellen, davon ausgegangen, dass 
sogenannte „Verwirklichungschancen“ nicht nur von der 
handelnden Person selbst, sondern auch von sozialen, öko-
nomischen und politischen Umweltbedingungen abhängig 
sind. Unter Verwirklichungschancen versteht man die Mög-
lichkeit sich handelnd in die Welt, ins Leben einzubringen 
und sein Potential zum eigenen Wohl und zum Wohl aller 
zu leben. Wenn diese Umweltbedingungen keine solchen 
Möglichkeiten (mehr) bieten oder sogar (lebens)gefährlich 
sind/werden, liegt ein Entschluss zur Flucht nahe.

Lösungsansätze
UNHCR sieht drei Maßnahmen als tragfähige Lösungen für 
Flüchtlinge vor:
• Freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihr Heimatland, 

sobald die Umstände im Heimatland eine Rückkehr ge-
statten (UNHCR, o.D. b);

• Erstansiedelung und Integration im Aufnahmeland, 
wenn eine Rückkehr in das Heimatland auf lange Sicht 
nicht absehbar ist (ebd.);

• Umsiedelung (Resettlement) von Flüchtlingen aus Staa-
ten, in denen sie Asyl beantragt haben in andere Staa-
ten, zum Beispiel, wenn sich die Anzahl der Flüchtlings-
ankünfte als nicht bewältigbar für das Erstaufnahmeland 
erweist (ebd.).

Als vierte „Maßnahme“ hat sich das sogenannte Ware
housing etabliert. Dies bezeichnet das (erzwungene) Ver-
weilen von Geflüchteten über einen längeren Zeitraum 
(mehrere Jahre) in Lagern. Vereinfacht gesagt lässt sich von 
Warehousing sprechen, wenn Geflüchteten die Freiheit, ein 
normales Leben zu führen, entzogen wird (Smith, 2004). 
Warehousing wird auch im Kontext von binnenvertriebenen 
Menschen beschrieben und stellt einen Hemmfaktor für die 
Integration vor Ort dar (Smit, 2010, S. 142).

Einreise und Asylanträge in Europa
In der Europäischen Union wurden 2017 705.705 Anträge 
auf Asyl gestellt (2016: 1.260.910; 2015: 1.322.825; 2014: 
626.960, 20082013: < 450.000) (Eurostat, 02.07.2018).
Durch die fehlende Möglichkeit legal in die Aufnahmelän-
der zu gelangen und in diesen zu bleiben, werden immer 
mehr Menschen in die Illegalität gedrängt. In diesem Zu-
sammenhang wird von irregulär einreisenden beziehungs-
weise sich irregulär aufhaltenden Personen gesprochen. 
Dadurch wird eine große Anzahl an Menschen in Europa 
von finanzieller Unterstützung und Krankenversicherung 
sowie von Angeboten, welche bedeutungsvolle bzw. Sinn 
stiftende und damit auch gesundheitsfördernde Tätigkeiten 
und Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, ferngehalten. 
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Diese Personengruppen erfahren starke Einschränkungen 
in ihren Lebens und Arbeitsbedingungen und somit auch 
ihrer Handlungsmöglichkeiten (Kraler, Hollomey, & Reichel, 
2009). Gesichertes Zahlenmaterial über diese Menschen ist 
kaum verfügbar beziehungsweise wird nicht kontinuierlich 
erhoben (Kraler, Hollomey, & Reichel, 2009; Kleist, 2015; 
Vogel, 2015).

Asylanträge 2015, 2016 und 2017 in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz
Tabelle 1: Asylanträge in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (generiert aus Daten folgender Quellen: Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, 2018, S. 3; Bundesminis-
terium für Inneres, 2018, S. 4; Staatssekretariat für Migrati-
on, 2018, S. 1)

Asylanträge 2015 2016 2017
Deutschland 476.649 745.545 222.683
Österreich 88.340 42.073 24.735
Schweiz 39.523 27.207 18.088

Zu „Migration in Europa im geschicht lichen und 
gegenwärtigen Kontext“ ist im Internet herunter
ladbares Zusatz material verfügbar.

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/migration_1.pdf

Eine ergotherapeutische Perspektive 
auf Flucht und Migration
Fluchtgründe, welche nicht unmittelbar das eigene Leben 
bedrohen, jedoch zu einem Fluchtentschluss führen, kön-
nen aus einer ergotherapeutischen und handlungswissen-
schaftlichen Perspektive beschrieben und einem tieferen 
Verständnis zugänglich gemacht werden:
Eine der Kernannahmen unserer Profession besagt, dass 
sinnvolles Tun ein menschliches Grundbedürfnis ist. Be-
deutungsvolle Betätigung/sinnvolle Handlung bezeichnet in 
ergotherapeutischem Zusammenhang alles, was Menschen 
tun wollen oder müssen. Das Bedürfnis sich handelnd einzu-
bringen ist angeboren, hat persönliche und soziokulturelle 
Bedeutung und ermöglicht das Herbeiführen von Verän-
derungen und Teilhabe an der Gesellschaft. Dies geschieht 
zum Beispiel durch die Erfüllung von Handlungsrollen, die 
frei wählbar oder aber vorgegeben sind und die sich im Lau-
fe der Lebenszeit ändern können (Costa, 2012, S. 56; DACHS, 
2007; Wilcock, 1993; Wilcock, 1999).
Betätigungen finden in den Kategorien Selbstversorgung, 
Produktivität, Freizeit und Erholung statt und befinden sich 
im Idealfall in einem, für das Individuum und die Situation 
passenden, Gleichgewicht (Occupational Balance) (Costa, 
2012, S. 57).
Ob Menschen über die Freiheit verfügen, ihre Betätigungen 
selbst auszuwählen, hängt von einer Vielzahl an Faktoren 
ab, die zum Beispiel im „Framework of Occupational Justi-
ce“ (Townsend, 2012) abgebildet sind. In diesem Rahmen-
werk werden strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel die 
kulturellen Werte oder die Wirtschaftsform eines Landes, 
und kontextuelle Faktoren, wie das Geschlecht oder die 
Herkunft einer Person, angeführt. Einer dieser Aspekte al-
lein ist diesem Framework zufolge noch keine Bedingung 

für Ungerechtigkeit. Wenn ein Mensch allerdings aufgrund 
seines Geschlechts oder seiner politischen und religiösen 
Überzeugung von bestimmten Handlungsmöglichkeiten 
ausgeschlossen wird, spricht man von Betätigungsunge-
rechtigkeit (Occupational Injustice). Als Ausprägungen von 
Betätigungsungerechtigkeit können Betätigungsungleichge-
wicht (Occupational Imbalance), Betätigungsmarginalisie-
rung (Occupational Marginalization), Betätigungsdeprivati-
on (Occupational Deprivation) und Betätigungsentfremdung 
(Occupational Alienation) genannt werden (Costa, Pasqua-
loni, & Wetzelsberger, 2016; ENOTHE, 2007; Townsend, 
2012).

Zu „Begrifflichkeiten aus der Ergotherapie und 
Betätigungs wissenschaft/Handlungswissenschaft“ 
ist herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar.

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/begriffe.pdf

Wenn Betätigungsungerechtigkeit ein zentrales Merkmal in-
dividueller Lebenssituationen ist, können Menschen weder 
ihren persönlichen bedeutungsvollen Betätigungen nachge-
hen, noch ihre für sie relevanten Handlungsrollen erfüllen, 
ihre Teilhabe an der Gesellschaft ist eingeschränkt.
Wilcock (1999) versteht menschliche Handlung als natürli-
chen, biologischen Mechanismus für Gesundheit und per-
sönliche Entwicklung in den Dimensionen Tun, Sein, Wer-
den und Dazugehören. Wird der Mensch an der Ausführung 
von, für ihn bedeutungsvollen, Betätigungen gehindert, so 
wirkt sich dies potentiell negativ auf seine Gesundheit und 
Partizipation aus. Vor diesem Hintergrund ist der Entschluss 
zu Flucht oder Migration aus handlungswissenschaftlicher 
bzw. ergotherapeutischer Sicht nachvollziehbar.
Während der Flucht nimmt der Mensch als Teil seiner 
Handlungsidentität gleichsam die Rolle eines/einer „Flüch-
tenden“ ein. Die damit einhergehende Situation von Betä-
tigungsdeprivation und ungewisser Zukunft schränkt Eigen-
aktivität auf Betätigungen ein, die in erster Linie auf das 
Erreichen eines, mit der Flucht in Zusammenhang stehen-
den, Ziels ausgerichtet sind.
Als konkretes Beispiel für ein Betätigungsverhalten in die-
ser Handlungsrolle kann das Aufhalten von LKWs mithil-
fe von Barrikaden und der anschließende Versuch auf die 
Fahrzeuge zu gelangen, um als blinder Passagier von Calais/
Frankreich nach England zu kommen, genannt werden. Die 
Geflüchteten nahmen eine aktive Rolle ein, um an ihr Ziel 
zu gelangen, setzten damit aber bewusst sich selbst und die 
FahrerInnen der LKWs Gefahren aus, um der passiven Rolle 
des Wartenden im Lager „The Jungle“ zu entfliehen (Gall-
meyer, 05.09.2016; Lobenstein, 30.06.2015).
Wenn das Ankunftsziel erreicht wird, sehen sich Menschen 
mit Fluchterfahrung oft weiterhin einer Situation der Betä-
tigungsdeprivation ausgesetzt, während sie sich im Asylver-
fahren befinden. Dies beschreibt zum Beispiel ein Jugend-
licher in einem Wohnheim für unbegleitet minderjährige 
Flüchtlinge (UMF) in Österreich wie folgt:

„[…] und außerdem gibt es eigentlich nicht mehr viel zu 
tun. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Es ist nur das, 
es wird sehr, sehr schnell langweilig im Heim. Mehr gibt 
es eigentlich auch für den Heimaufenthalt nicht zu sa-
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gen. […] und was soll man dann, was soll man dann tun? 
Es gibt nichts zu machen und dann legt man sich wieder 
schlafen.“ (Wetzelsberger, 2015, S. 67)

In Österreich protestierten Geflüchtete im Winter 2012/2013 
für „Bewegungsfreiheit für alle“ und gegen die Bedingungen 
im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, indem sie in einem 
24 Kilometer langen Protestmarsch nach Wien zogen und 
dort in weiterer Folge eine Kirche besetzten. Trotz winter
licher Temperaturen bevorzugten sie es, aktiv für ihre Rech-
te zu kämpfen, indem sie wochenlang in der Kirche ausharr-
ten (ORF Wien, 19.02.2013). Ein Aktivist erklärte der Presse:

„We don’t fight for warm beds. We want our future. We 
want to do something for our life. […]“ (Refugee Protest 
Camp Vienna, 01.01.2013). Sinngemäß übersetzt: „Wir 
kämpfen nicht für warme Betten. Wir wollen unsere Zu-
kunft. Wir wollen etwas für unser Leben tun.“

Flucht nach Europa. Und dann?
Tragfähige, transnationale Lösungen zum Umgang mit den 
ankommenden Geflüchteten wurden bisher noch nicht 
gefunden. In Österreich sind aktuell 39 Rückführungs be-
ziehungsweise Abschiebeabkommen in Kraft, 22 davon bi-
lateral, 17 auf Ebene der EU, zum Beispiel mit Ländern wie 
der Türkei, Afghanistan, Georgien, Kosovo, Mazedonien, 
Ukraine, Bosnien, Serbien und Montenegro (European Ex-
ternal Action Service, 2016; Europäischer Rat, 2016; Kurz, 
12.05.2017). Trotzdem entstanden und bestehen Lager von 
Menschen mit Fluchterfahrung entlang der Hauptfluchtrou-
ten und tragen bezeichnende Namen wie „Moria“ auf der 
Insel Lesbos und „The Jungle“ in Calais (Klovert, 20.01.2016; 
Koukoumakas, 25.09.2016). Die von JournalistInnen be-
schriebenen Folgen des Lagerlebens, die auch in Gewalt 
gegenüber sich selbst und anderen münden können, lassen 
sich möglicherweise durch Auswirkungen von Betätigungs-
deprivation erklären, wie sie von Whiteford (2000) anhand 
ihrer Erfahrungen mit Inhaftierten eines Hochsicherheits-
gefängnisses beschrieben wurden: Sie kommt zum Schluss, 
dass Menschen zeitliche Desorientierung, Gefühle der Hoff-
nungslosigkeit und fehlende Selbstwirksamkeit erleben; in 
extremer Ausprägung führte dies in letzter Konsequenz zu 
Suizidversuchen oder Suiziden. Menschen mit Fluchterfah-
rung erleben oft zusätzlich Initial und Folgetraumata, auch 
in Verbindung mit Gefühlen der Heimatlosigkeit und Ent-
wurzelung.
Die Europäische Kommission verfolgt aktuell den Ansatz, 
die Durchführung von Asylverfahren zu beschleunigen und 
die Rückkehr von Menschen mit negativem Asylbescheid zu 
forcieren, während Zusagen der Mitgliedsstaaten im Zusam-
menhang mit Umverteilung und Neuansiedelungen bisher 
großteils noch nicht erfüllt wurden (Europäische Kommis-
sion, 2017).
Sowohl auf Ebene der EU als auch auf nationalstaatlicher 
Ebene werden wiederholt verschiedene Lösungsansätze 
diskutiert: Der ehemalige österreichische Außenminister 
Sebastian Kurz favorisierte Auffanglager außerhalb der EU 
(APA, 05.03.2017) und Ungarn hat im März 2017 ein Ge-
setz beschlossen, das die Zwangsinternierung von Ankom-
menden bis zum Asylentscheid vorsieht (APA, 07.03.2017). 
Das sich aktuell in Österreich in Kraft befindliche Fremden-
rechtspaket beinhaltet unter anderem Maßnahmen wie ver-

längerte Schubhaftdauer, Gebietsbeschränkungen für Asyl-
suchende, Entzug der Grundversorgung und Beugehaft bei 
negativem Asylbescheid (Bundesministerium für Inneres, 
2017). Weitere Maßnahmen wie die „konzentrierte“ Hal-
tung von Asylsuchenden in Massenquartieren an Stadträn-
dern wurden vom aktuellen österreichischen Innenminister 
Herbert Kickl und dem österreichischen Nationalratsabge-
ordneten Johann Gudenus (beide FPÖ) bereits angedacht 
(ORF Wien, 18.12.2017; o.A., 12.01.2018). Diese Maßnah-
men scheinen nicht geeignet, einer Betätigungsdeprivation 
entgegenzuwirken, sondern gehen fallweise bereits in die 
Richtung des bereits angesprochenen „Warehousings“. Re-
gionale Initiativen, die Anregungen und Kontrapunkte zu 
diesen Entwicklungen darstellen können, werden im vierten 
Kapitel dieser Broschüre vorgestellt.

Betätigungsdeprivation in der „Regelversorgung“
Wetzelsberger (2015) lässt in ihrer Masterarbeit unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in Österreich zu Wort 
kommen, die sowohl Möglichkeiten als auch Barrieren in 
der Ausführung bedeutungsvoller Betätigungen in ihrer 
Einrichtung erleben. Weiters findet sie Hinweise auf Betä-
tigungsdeprivation in der Regelversorgung der Gruppe. Sie 
beschreibt die Auswirkungen von Betätigungsdeprivation 
auf das Erleben im Sinne von „sich abhängig fühlen“, „sich 
alleine fühlen“, „sich wenig wirksam fühlen“ und „sich krank 
fühlen“ und stellt sowohl ergotherapeutische Handlungs-
ansätze als auch Aspekte ethischer und berufspolitischer 
Verantwortung dar. Auch andere AutorInnen (Robjant, Has-
san, & Katona, 2009; dé Mojeed, 2010) beschreiben, dass 
Asylsuchende und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) aufgrund traumatischer Erfahrungen durch Krieg und 
Verfolgung im Heimatland sowie weitere sequentielle Trau-
matisierung im Zuge ihrer Erlebnisse auf der Flucht vielfach 
an psychischen und psychosomatischen Belastungen leiden.
Für ErgotherapeutInnen lässt sich hier, ausgehend von der 
gesundheitsfördernden Wirkung bedeutungsvoller Betä-
tigung, ein mögliches Handlungsfeld eröffnen, wie es zum 
Beispiel Außermaier (2016) am Beispiel eines Fahrradpro-
jekts anschaulich beschreibt. Eine Beschreibung findet sich 
im Abschnitt „Projektbeispiele“ in dieser Broschüre.

Die Quellenangaben dieses Abschnitts sind als 
herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/quelleneg.pdf
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Förderung von Gesundheit 
und Lebensqualität

Ergotherapeutische Kompetenzen zur Stärkung von 
Handlungsfähigkeit und Eröffnung von Handlungs
möglichkeiten von Menschen mit Fluchterfahrung

„Ich wünschte, ErgotherapeutInnen hätten uns bei der Suche nach Bedeutung und Sinn  
im ‚Betätigungschaos‘, in unserer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung helfen können.  

Manche von uns haben es geschafft, andere nicht.“

~Nadia, eine Geflüchtete, die später selbst Ergotherapeutin wurde (OOFRAS, 2006, S. 5)

Um Geflüchtete professionell zu unterstützen, bildet die 
Vergegenwärtigung beruflicher Kompetenzen einen essenti-
ellen Weg und Richtungsweiser  nicht nur zur Bewusstma-
chung und Stärkung der persönlichen, beruflichen Identität, 
sondern auch, um gegenüber EntscheidungsträgerInnen 
Leistungsangebote und Potentiale vermitteln zu können 
(DACHS, 2007).
Die in diesem Kapitel beschriebenen Kernkompetenzen er-
gotherapeutischen Handelns sollen eine solide Basis für die 
Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung bilden. Um die-
se Kompetenzen, welche die Vielfalt und das Potenzial der 
Ergotherapie ausmachen, zu beschreiben, wurde auf das 
DACHSProjekt (ebd.) zurückgegriffen.

Kernbegriffe der Ergotherapie
Die „DACHSDefinition“ der Ergotherapie (ebd., S. 6) be-
schreibt, dass „die Ergotherapie – abgeleitet vom Griechi-

schen ‚ergein‘ (handeln, tätig sein) – davon ausgeht, dass 
‚tätig sein‘ ein menschliches Grundbedürfnis ist und dass 
gezielt eingesetzte Tätigkeit gesundheitsfördernde und the-
rapeutische Wirkung hat“.

Das wichtigste Ziel der Ergotherapie ist die Verbesserung 
der Handlungsfähigkeit, im Sinne der Stärkung von Men-
schen bei der Durchführung von, für sie bedeutungsvol-
len, Tätigkeiten. Zudem gilt es, Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Dabei berücksichtigen ErgotherapeutInnen die 
Handlungsrollen, Ziele und Lebensumwelten ihrer Klien-
tInnen, um deren gesellschaftliche Teilhabe, Lebensquali-
tät und zufriedenheit zu verbessern. ErgotherapeutInnen 
sind in den Arbeitsbereichen Gesundheitsförderung und 
Prävention ebenso wie in der Akutbehandlung, Kuration, 
Rehabilitation und Palliation tätig (ebd.; ThapaGörder & 
VoigtRadloff, 2010). In den letzten Jahren entwickelte sich 



11

auch im europäischen Kontext zunehmend die Arbeit in den 
Lebensumwelten, zum Beispiel Community Based Practice 
(Scaffa & Reitz, 2014; Schiller, 2012).

Kernkompetenzen von ErgotherapeutInnen
Ergotherapie erfolgt auf ärztliche Verordnung und wird von 
ErgotherapeutInnen vom Erstkontakt bis zum Abschluss der 
jeweiligen Intervention eigenverantwortlich durchgeführt.
Die Kernkompetenzen im Bereich ergotherapeutischer Diag-
nostik umfassen folgende Punkte:
• Kompetenz zur Alltagsanalyse: Die Analyse von Anforde-

rungen des Alltags und der Umwelt an die Handlungsfä-
higkeit (ergotherapeutische Aktivitäts, Umwelt und Be-
tätigungsanalyse)

• Kompetenz zur Analyse von, die Handlungsfähigkeit be-
einflussenden, Fertigkeiten und Fähigkeiten des Men-
schen, basierend auf ergotherapeutischem, handlungs-
wissenschaftlichem und interdisziplinärem Wissen

• Vergegenwärtigung der biopsychosozialen Zusammen-
hänge zwischen Strukturen und Funktionen des Körpers, 
Aktivitäten, Teilhabe (Partizipation), Umweltfaktoren, 
personenbezogene Faktoren und Lebensqualität (DACHS, 
2007; Deutsches Institut für Medizinische Dokumentati-
on und Information, 2005)

Kernkompetenzen im Bereich ergotherapeutischer Inter-
ventionen umfassen laut DACHS folgende Punkte:
• „Kompetenz zur Anleitung und Unterstützung in der 

(Weiter-)Entwicklung alltagsrelevanter, körperlicher, ko-
gnitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, inklusive des Angebotes individueller, alltags-
relevanter Tätigkeiten, welche es gilt zu erlernen, bzw. 
wiederzuerlangen.

• Kompetenz zur Begleitung, Anleitung und Unterstützung 
in der Planung und Durchführung von Alltagshandlungen 
im jeweiligen Lebenskontext

• Kompetenz zur Auswahl (Beratung) von Hilfsmitteln und 
(Umwelt-)Adaptionen […], die eine bessere Handlungsfä-
higkeit, Partizipation und Lebensqualität ermöglichen. 

• Kompetenz zur Beratung in Bezug auf den Erhalt und die 
Verbesserung von Handlungsfähigkeit, Teilhabe und Le-
bensqualität, inklusive der Entwicklung, Begleitung und 
Evaluation von Aktionsplänen zu deren Verbesserung“ 
(DACHS, 2007, S. 27)

Erinnern wir uns an dieser Stelle an das Zitat der Ergothera-
peutin Nadia zu Beginn dieses Kapitels, die mit ihrem jünge-
ren Bruder während des Balkankriegs geflüchtet ist. 
Um die Bedeutung und den Einsatz der beschriebenen Kern-
kompetenzen in der Arbeit mit Geflüchteten zu verdeutli-
chen, wird hier nochmals auf Nadias Erfahrungen nach der 
Flucht eingegangen: Sie berichtet von fehlenden bedeutungs-
vollen Betätigungen in Flüchtlingslagern, von Rollenverlusten, 
von verloren gegangenen Betätigungen (und welche davon 
sie am meisten vermisste). Vom enormen Einfluss der Um-
welt, in der es nicht viel zu tun gab. Vom Warten auf „Etwas“, 
das nicht passierte. Nadias Beschreibungen vermitteln einen 
Zustand der Betätigungsdeprivation mit weitreichenden Aus-
wirkungen auf verschiedene Dimensionen der Gesundheit 
und Lebensqualität von Geflüchteten (OOFRAS, 2006, S. 8).

Erweiterte Kompetenzen für die Arbeit 
mit Menschen mit Fluchterfahrung
Menschen mit Fluchterfahrung begegnen uns in den ver-
schiedensten Fachbereichen und Einrichtungen. In eben 
diesen Begegnungen gilt es eine biographische Perspekti-
ve einzunehmen und die Lebenswelten, aus denen diese 
Menschen geflohen sind, ihre Erlebnisse auf der Flucht und 
ihre mitgebrachten Ressourcen (im Sinne von Handlungspo-
tentialen – Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Erfahrun-
gen) zu betrachten und in der gegenwärtigen Situation zu 
berücksichtigen. Handlungsmöglichkeiten, welche sich im 
Hier und Jetzt ergeben, sind durch die Vergangenheit be-
einflusst. Behindert wird die Durchführung von bedeutungs-
vollen Tätigkeiten durch die unsichere rechtliche Situation 
und die Barrieren, welche im Aufnahmeland auf Menschen 
mit Fluchterfahrung zukommen und außerhalb der indivi-
duellen Kontrolle liegen (Whiteford, 2000). Barrieren kön-
nen beispielsweise fehlende mehrsprachige Informationen, 
struktureller Rassismus und ein fehlender Zugang zum Ar-
beitsmarkt sein. Die Unterstützung durch ErgotherapeutIn-
nen soll Geflüchteten ermöglichen, ihr Handlungspotenzial 
wieder zu entdecken und auszubauen, ihnen helfen wieder 
„Boden unter den Füßen“ zu spüren sowie Wege in die Zu-
kunft zu eröffnen. Wege, die die Zukunft (wieder) mit Be-
deutung, Sinn und Hoffnung versehen und sich somit posi-
tiv auf die Gegenwart auswirken, Resilienz stärken (WHO, 
2017) und Geflüchtete ermächtigen, für ihre Rechte einzu-
stehen und zu handeln.

Dadurch, dass immer mehr Menschen vor Krieg, Verfolgung 
und Armut fliehen, ergibt sich ein besonderer Auftrag an 
die Ergotherapie. Durch verminderte oder fehlende bedeu-
tungsvolle Betätigung wird die Gesundheit negativ beein-
flusst (Trentham & Cockburn, 2010, S. 36). Um in den ver-
schiedensten Berufsfeldern, in denen ErgotherapeutInnen 
Geflüchteten begegnen, kompetent handeln zu können, 
braucht es spezifische Kompetenzen, welche sich alle Fach-
kräfte aneignen sollten.

In der Arbeit mit Geflüchteten sind, wie in allen Fachgebieten 
der Ergotherapie, Zusatzfortbildungen hilfreich. Grundsätze 
des ergotherapeutischen Kerngeschäfts und des ergothera-
peutischen Prozesses bleiben bestehen, es bedarf jedoch an 
Zusatzwissen und ein sich Einlassen auf die heterogene, sich 
stetig verändernde Gesellschaftssituation, in welcher wir 
arbeiten und leben und in welcher unser therapeutisches 
Handeln stattfindet. In der Arbeit mit Geflüchteten gilt es, 
sich bewusst in spezifischen Fachgebieten weiterzubilden 
und Nahtstellen mit anderen ExpertInnen zu pflegen. Dies 
betrifft unter anderem:
• Kultursensibles Arbeiten
• Verständnis über Trauma und Traumahilfe (siehe auch 

UNHCR, 2016. Flucht und Trauma im Kontext Schule. 
Handbuch für PädagogInnen, verfügbar unter 

 https://tinyurl.com/traumahandbuch)
• Kompetenz und Wissen zur Beratung in Bezug auf rechtli-

che Eckdaten und Abläufe in Kooperation mit KollegInnen 
aus der Sozialen Arbeit

• Kompetenz zur Entwicklung von Schnittstellenarbeit, 
zum Beispiel mit DolmetscherInnen
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• Kompetenz und Wissen zur Zusammenarbeit mit Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) wie Diakonie, Flucht-
punkt, Deserteurs und Flüchtlingsberatung oder SO-
LIDAR, um nur einige zu nennen. Die genannten NGOs 
können einen guten Ausgangspunkt darstellen, um wei-
tere Initiativen und Organisationen zu finden.

• Kompetenzen und Wissen um die Verantwortung als Mul-
tiplikatorIn und Interessensvertretung bezüglich des Zu-
sammenhangs von Betätigungsgerechtigkeit und Gesund-
heit vor Behörden, in der Politik und im privaten Umfeld.

Zu „Kultur und kultureller Kompetenz“ ist im Inter
net herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/kultur_0.pdf

Duletzki und Pagel (2015) vergleichen Kompetenzen in der 
Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung zwischen Ergothe-
rapeutInnen und anderen Berufsgruppen. Sie kommen zum 
Schluss, dass der Großteil der notwendigen Kompetenzen eu-
ropaweit bereits in ErgotherapieCurricula verankert ist.
Laut Kanadischem Berufsverband der ErgotherapeutInnen 
Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT) 
sollte Ergotherapie nicht vorrangig durch die Anwendung 
einzelner Methoden und Konzepte (zum Beispiel Bobath 
und Perfetti) beschrieben werden, sondern vielmehr durch 
die Kernkompetenz „Enabling Occupation“ (Ermöglichung, 
Befähigung) (George, 2014, S. 400). Zehn Aspekte dieser 
sogenannten Enablement Skills (Ermöglichungsfertigkeiten) 
sind zum Beispiel im Canadian Model of ClientCentred Ena-
blement (CMCE) näher beschrieben (ebd.).

Zu „CMCE und Enablement Skills“ ist im Internet 
herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/cmce_0.pdf

Zu den erweiterten Kompetenzen zählt auch die Haltung, 
welche der Arbeit mit Geflüchteten zugrunde liegt. Ein 
wichtiger Aspekt ist der Einsatz von ErgotherapeutInnen 
für Betätigungsgerechtigkeit als Teil sozialer Gerechtigkeit. 
„Eine kritische Sichtweise auf soziale Strukturen, die sozia-
le, politische und ökonomische Veränderungen fördert, um 
Menschen zu befähigen, ihr Betätigungspotential zu entfal-
ten und Wohlbefinden und volle Teilhabe am kommunalen 
Leben zu erfahren“ (ENOTHE, 2007).

Hocking & Costa (2013) beschreiben, unter Berufung auf 
andere Quellen, Kompetenzen, die dem Erkennen und Ent-
gegenwirken von Betätigungsungerechtigkeit und dem För-
dern von betätigungsgerechten Bedingungen dienen:
• Ein kritisches Bewusstsein in Bezug auf Situationen, die 

Potential für Betätigungsgerechtigkeit oder ungerechtig-
keit haben.

• Das Erkennen von Einflüssen auf Betätigungsungerech-
tigkeit und gerechtigkeit im eigenen Umfeld.

• Analysieren und Planen wirksamer Aktionen und die Eva-
luation der Auswirkungen von Betätigungsungerechtig-
keiten, die Bevölkerungsgruppen, Gemeinden, Organisa-
tionen, Gruppen, Familien und Einzelpersonen betreffen.

Auswirkungen von persönlichen Faktoren sowie Umwelt
faktoren auf die klientenzentrierte Arbeit mit Geflüchteten
Angelehnt an das Person-Environment-Occupation-Perfor-
mance Model PEOP (Christiansen, Baum, & Bass, 2005) ist 
der Einfluss von persönlichen und gesellschaftlichen Fakto-
ren auf die Handlungsperformanz nicht getrennt voneinan-
der zu betrachten. Auch in der Arbeit mit Geflüchteten soll-
te der Fokus sowohl auf die individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Gesundheitskompetenzen 
(Volk, 2017) der beteiligten Personen, als auch auf die Um-
welt, in welcher deren Alltagshandlungen stattfinden, ge-
richtet werden, um Ressourcen und Betätigungseinschrän-
kungen, welche sich daraus ergeben, zu erkennen und 
aufzugreifen (ThapaGörder & VoigtRadloff, S. 37f, 212).
Handlungsfreiheit wird aus ergotherapeutischem Blickwin-
kel als Möglichkeit und Fähigkeit beschrieben, sich in Über-
einstimmung mit dem eigenen Inneren und der jeweiligen 
Umgebung für oder gegen eine Handlung zu entscheiden 
und diese verwirklichen zu können (Costa, 2012). Die Hand-
lungen, die für Einzelne und ihre Kontexte bedeutungsvoll 
sind, sind von den jeweils einzigartigen Lebensgeschichten 
geprägt (Christiansen et al., 2005).
Bei Geflüchteten ist das Ergreifen von Handlungsfreiheiten 
durch die Flucht, einhergehende Traumata, den Verlust der 
vertrauten Umwelt, rechtlichen und gesellschaftlichen Bar-
rieren und Herausforderungen im Ankunftsland nur schwer 
möglich. Oftmals braucht es Unterstützung, um wieder ei-
nen halbwegs autonomen Alltag führen zu können. Hier 
kann das gemeinsame Tun für sich selbst und eine Gemein-
schaft, im Sinne von „Tun, Sein, Werden und Dazugehö-
ren“ (Wilcock, 1999) einen sehr kraftvollen Prozess in der 
Ergotherapie darstellen, welcher einen möglichen Weg zu 
mehr Handlungsfreiheit ergeben kann. Dabei gilt es, die er-
gotherapeutische Arbeit nicht als losgelöstes „Projekt“ von 
der sozialen und politischen Umwelt zu betrachten, sondern 
sich die Notwendigkeit zu vergegenwärtigen, soziale Ge-
rechtigkeit gesamtgesellschaftlich zu denken und mit einem 
solchen Horizont ins „Tun“ zu kommen.

Ethische Überlegungen zu Ergotherapie und Flucht
Der Code of Ethics des Weltverbandes der Ergotherapeu-
tInnen (WFOT, 2016) und das Ethikleitbild von Ergotherapie 
Austria (AugustFeicht et al., 2013) stellen mögliche theore-
tische Bezugsrahmen dar, in denen Reflexion und Begrün-
dung in Bezug auf ethisch vertretbare Entscheidungen und 
Maßstäbe beruflichen Handelns stattfinden können.
Die Ergotherapie und die Handlungswissenschaft vertreten 
in Bezug auf Fluchtgründe eine gesinnungsethische Sicht 
(Ott, 2016), indem Betätigungsgerechtigkeit, und damit ein-
hergehend ein Recht auf Gesundheit, als Teil der Menschen-
rechte (WFOT, 2008) betrachtet werden. Die Abwesenheit 
von Betätigungsgerechtigkeit lässt sich somit folglich als 
Fluchtgrund betrachten. Die Ergotherapie als Profession 
nimmt die gesellschaftliche Verantwortung wahr, wenn es 
darum geht, Menschen, welche an ihrem jeweiligen Reise-
ziel angekommen und dort von Betätigungsdeprivation und 
Betätigungsungerechtigkeit betroffen sind, in der Ermög-
lichung von Verwirklichungschancen (Capabilities) (Sen, 
2000; Costa, Pasqualoni, & Wetzelsberger, 2016) zu unter-
stützen. Dabei gilt es, unser Handeln klientenzentriert auf 
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die Gesundheitsförderung und Prävention von Menschen 
mit Fluchterfahrung zu richten und die gesundheitliche (bi-
opsychosoziale) Situation aller Menschen in den Aufnahme-
ländern zu verbessern.

Ethische Grundsätze ergotherapeutischer Arbeit
Im Ethikleitbild von Ergotherapie Austria (2013) sind als 
ethische Grundsätze bei der Arbeit mit KlientInnen folgende 
Punkte angeführt:
• Respekt der Autonomie von KlientInnen,
• Schadensvermeidung,
• Fürsorge,
• Gerechtigkeit,
• Integrität (Wahrhaftigkeit, Vertraulichkeit und Zuverläs-

sigkeit) und
• (gesellschaftlicher) Nutzen.
Diese gilt es in der ergotherapeutischen Arbeit mit Men-
schen mit Fluchterfahrung anzuwenden. In der Praxis führen 
uns solche Grundsätze zu Fragen und ethischen Dilemmata, 
die es zu betrachten gilt und für die konkrete Handlungs-
möglichkeiten entwickelt werden müssen. Im konkreten Fall 
bietet beispielsweise der Ethikbeirat von Ergotherapie Aust-
ria Hilfestellung bei der Urteilsbildung an.

Ethische Urteilsbildung und Problemlösung 
in der ergotherapeutischen Arbeit
Der Prozess der ethischen Urteilsbildung verlangt Ergothe-
rapeutInnen ein hohes Maß an Selbstreflexion ab. Ergothe-
rapeutInnen
• reflektieren ihre persönlichen und 
 professionellen Grund sätze,
• reflektieren die Werte anderer Menschen 
 und ihre sozialen Beziehungen,

• hinterfragen ihre Motivation und Zivilcourage,
• erkennen ethische Probleme und Dilemmata, analysie-

ren sie, treffen eine Entscheidung, setzen notwendige 
Handlungsschritte, reflektieren und dokumentieren die-
se. (ebd., S. 19).

Ein Beispiel eines ethischen Dilemmas ist ein Fall, in dem 
eine Frau mit Fluchterfahrung über das therapeutische An-
gebot, den damit forcierten Spracherwerb, das „sich Einset-
zen“ für ihr Kind mit Behinderung und die damit einherge-
hende Partizipation in ihrer Rolle als Frau gestärkt wird. In 
Folge erweitert sie ihre autonomen Handlungsmöglichkei-
ten und emanzipiert sich von den Strukturen ihrer sozialen 
Umwelt, wodurch es aber auch zu Konflikten in der Familie 
und zu einem Schaden der Frau kommen kann, welchen es 
zu vermeiden gilt.
In der nachfolgenden Abbildung aus dem Ethikleitbild von 
Ergotherapie Austria wird für die Lösung solcher ethischer 
Probleme ein möglicher Prozess vorgeschlagen. In der Praxis 
kann sich jener Vorgang über einen längeren Zeitraum er-
strecken, eine interdisziplinäre Vernetzung und Zusammen-
arbeit erfordern und sollte in einem geeigneten institutio-
nellen Rahmen stattfinden (ebd., S. 23). 

Die Quellenangaben dieses Abschnitts sind als 
herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar
 
https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/quellenfg_0.pdf
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Modelle ethischer Problemlösung bieten einen Rahmen, der all diese Überlegungen
in die Entscheidungsfindung einbezieht. Das folgende Modell ethischer Problem -
lösung wurde von COTEC entwickelt. 37 Es wird empfohlen, dieses Modell in
Arbeitskreisen, Supervisionssitzungen oder Workshops einzuüben. Dazu können die
Fallbeispiele herangezogen werden.

6.2 Prozess ethischer Problemlösung

(Quelle: eigene Darstellung)

1. Ethisches Problem

� betroffene Person
� Beteiligte
� Verantwortlichkeiten
� Pflichten

2. Problemanalyse
� Identifikation verletzter Prinzipien, 

Normen, Werte
� zugrunde liegende Standards und 

ethische Werte
� Konsequenzen bei Nichteingreifen

4. Auswahl der Vorgangsweise 
-3und Reflexion hinsichtlich
� Beteiligten
� Kompromissen
� ethischer Grundsätze
� Berufsethik

3. Lösungsoptionen

� Möglichkeiten
� Vorteile
� Nachteile
� resultierende Konflikte

5. Planung und Durchführung

� Handlungsschritte planen
� Beteiligte informieren
� Umsetzung des Plans

6. Evaluation

� Handlung, Ergebnisse
� Effektivität
� Verwertbarkeit für zukünftige ethische

Dilemmata

Abbildung 2: Prozess ethischer Problemlösung
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Arbeitsfelder und Settings 
für ergotherapeutische  

Arbeit mit Menschen mit 
Fluchterfahrung

ErgotherapeutInnen arbeiten mit Menschen aller Lebensalter, in einer Vielfalt an Settings,  
medizinischen Fachbereichen, Themenstellungen, Herausforderungen und Chancen im  

Zusammenhang mit Handlungsmöglichkeiten, Handlungskompetenzen und Partizipation.

ErgotherapeutInnen arbeiten mit Menschen aller Lebens-
alter, in einer Vielfalt an Settings, medizinischen Fachberei-
chen, Themenstellungen, Herausforderungen und Chancen 
im Zusammenhang mit Handlungsmöglichkeiten, Hand-
lungskompetenzen und Partizipation.
In Ländern, in denen auch Menschen ab der Einreise bezie-
hungsweise der Phase der Bearbeitung eines Asylantrags 
Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung haben, 
arbeiten ErgotherapeutInnen mit ihnen in unterschiedli-
chen Kontexten: sowohl im Rahmen ihrer „Routinearbeit“, 
wie zum Beispiel in Ambulanzen, auf Stationen oder (zu-
künftig vermehrt) in primären Gesundheitsversorgungs-
zentren, als auch in Einrichtungen, die spezifisch für diese 
Zielgruppe nach deren fluchtbedingter Einreise geschaffen 
worden sind. ErgotherapeutInnen bringen ihre Expertise in 
gemeindenaher und in gemeinwesenorientierter Praxis ein 
und arbeiten anlass und bedarfsorientiert im Rahmen von 
spezifischen Projekten, die auch zu neuen Arbeitsfeldern 

für ErgotherapeutInnen werden können (Außermaier, 2016; 
Wetzelsberger, Pasqualoni, & Costa, 2017).
Die Auseinandersetzung mit dem dafür jeweils erforder-
lichen professionellen Vorgehen ist grundsätzlich für alle 
Angehörigen unserer Berufsgruppe notwendig, um auf Pro-
blemstellungen und Potentiale von KlientInnen und Lebens-
umwelten ethisch adäquat und fachlich verantwortungsvoll 
eingehen zu können.
Die folgenden gedanklichen Impulse beziehen sich demnach 
auf – in unserem Gesundheitswesen bislang „übliche“ – er-
gotherapeutische Settings, wie zum Beispiel Kliniken (Statio-
nen/Ambulanzen), freie Praxen, sozialpädiatrische Zentren, 
SeniorInnenwohnheime, Vereine/NGOs, Rehabilitations-
zentren, und ebenso auf die Arbeit in Einrichtungen für Ge-
flüchtete, in Anhaltezentren, in der Schubhaft, in Form von 
gemeindenaher Praxis [Community Based Practice (CBP)], in 
Gefängnissen, in Wohnungsloseneinrichtungen, im Bereich 
der beruflichen und generell gesellschaftlichen Integration 
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und Inklusion. Zudem mögen es Anstöße sein, um ergo-
therapeutische Initiativen und Projekte in „neuen“ Settings  
(Außermaier, 2016; OOFRAS, 2006, S. 34) zu starten und da-
bei auf bereits vorhandene und noch zu entwickelnde fach-
liche Grundlagen und Erfahrungen zurückgreifen zu können.
Die im Rahmen der Einreise von Menschen mit Fluchter-
fahrung neu geschaffenen Arbeitssettings schließen auch 
Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF), Unterkünfte für Menschen mit laufendem Asylan-
trag und Menschen mit Subsidiärschutz ein. Ergotherapeu-
tInnen können ihre Expertise in sämtlichen Lebenskontexten 
– auch für Menschen mit positivem Asylantrag – einbringen; 
dies betrifft Wohnung, Arbeit, Ausbildung und die Teilhabe 
an Freizeitaktivitäten und, allgemein, am Gemeindeleben.

Arbeitsschwerpunkte
Je nach Erstkontakt, Setting und Auftrag sind Ergothera-
peutInnen für und mit ihren KlientInnen im Bereich der 
Gesundheitsförderung, der Primär, Sekundär und Terti-
ärprävention (und damit auch im kurativen Setting, in der 
Rehabilitation und der palliativen Versorgung) tätig (DACHS, 
2007).

Anlässe für ergotherapeutische Interventionen für Men
schen mit Fluchterfahrung, orientiert am ergotherapeuti
schen Prozess:
Ob mit oder ohne Fluchterfahrung – ErgotherapeutInnen 
begegnen KlientInnen offen und vorurteilsfrei und stellen 
ihre professionellen Kompetenzen im Zuge der eigenver-
antwortlichen Durchführung des ergotherapeutischen Pro-
zesses zur Verfügung. Dabei gilt es, achtsam und feinfühlig 
mit biographisch relevanten Entwicklungen und Erlebnissen 
im Sinne einer Stärkung von Gesundheit und Lebensqualität 
umzugehen.

1. Befunderhebung
Jede Befunderhebung kann als Intervention verstanden 
werden (Costa, Brauchle, & KennedyBehr, 2016). Insofern 
ist gerade bei Menschen mit Fluchterfahrung eine mögliche 
Retraumatisierung durch explizites Nachfragen zur eigenen 
Geschichte im Zusammenhang mit Herkunftsland und Flucht 
zu vermeiden. Vielmehr geht es (wie generell im Rahmen 
ergotherapeutischer Beziehungsgestaltung) um eine offene 
Haltung dem jeweiligen Gegenüber, in der dieses wählen 
kann, welche Inhalte mitgeteilt werden. In dieser offenen, 
zuhörenden Haltung können sowohl aktuelle als auch po-
tentiell zukünftige Ressourcen und (Handlungs)Potentiale 
sowie bis dato erfahrene oder aber befürchtete Schwierig-
keiten und Hindernisse aufgenommen werden.
Die Befunderhebung findet im jeweiligen klinischen bezie-
hungsweise gemeindenahen Setting statt. Dabei sind Ergo-
therapeutInnen gefordert, kulturell bedeutsame Tätigkeiten 
(Betätigungen) sowohl in Bezug auf das Herkunfts, als auch 
auf das Aufnahmeland zu berücksichtigen. Es gilt, eigene 
Vorannahmen und Einstellungen bewusst wahrzunehmen 
und zu reflektieren – bei Bedarf im Rahmen von Supervi-
sion oder Intervision. Eine Übersicht über mögliche, zu be-
rücksichtigende Aspekte bei der Arbeit mit KlientInnen aus 
muslimisch geprägten Kulturkreisen, zum Beispiel bezogen 
auf den kulturellen Stellenwert von Krankheit und Tod, oder 

die Rolle(n) von Familie und Angehörigen, wurde von Zie-
bermayer (2012) erarbeitet und ist in Form einer Informati-
onsbroschüre online abrufbar.
Die Auswahl passender Befunderhebungsinstrumente für 
die vorliegende Gesundheitssituation, für die Klärung des 
konkreten ergotherapeutischen Auftrags und für die ent-
sprechende Person bedarf Umsicht, Fachwissen und Flexi-
bilität. Hier müssen zum Beispiel Normwerte, die bei einem 
AssessmentTool für eine bestimmte Population eruiert 
wurden, im Übertrag auf die jeweilige Person und deren 
Population kritisch bedacht werden: So stehen zum Beispiel 
bei einem standardisierten, mit Normwerten versehenen 
Instrument zur Erhebung von Kompetenzen eines Kindes 
jeweils unterschiedliche Normwerte aus westlichen Län-
dern zur Verfügung, die potentiell anders für ein Kind aus 
einem afrikanischen oder asiatischen Herkunftsland gelten 
könnten. Im gesamten ergotherapeutischen Prozess – und 
so auch im Prozess der Befunderhebung – gehen Ergothera-
peutInnen auf kulturell relevante Werte, Einstellungen und 
Haltungen ein, die sich auf die Interaktion zwischen KlientIn 
und Gesundheitsberufsangehöriger/m und den Verlauf des 
ergotherapeutischen Prozesses auswirken können.
In der Arbeit mit Menschen anderer Muttersprache/Erst-
sprache ist die Vorgangsweise in der ergotherapeutischen 
Befunderhebung, insbesondere auch die Auswahl von As-
sessmentInstrumenten, an die sprachlichen Möglichkeiten 
und Grenzen auf Deutsch zu anzupassen. Nonverbale Un-
terstützung bieten beispielsweise AssessmentInstrumente 
mit Bildmaterial (soweit auch für die KlientInnen passende 
Tätigkeiten/Inhalte darauf vorkommen). Im Rahmen eines 
Projektes zur Erhebung des Handlungspotentials von Men-
schen mit Fluchterfahrung (Wetzelsberger et al., 2017; Cos-
ta, 2018) halfen, ergänzend zur Verständigung auf Deutsch 
und Englisch, Zeichnungen und Bilder aus dem Internet, 
sowie Übersetzungsprogramme zur Klärung komplexerer 
Inhalte im Gespräch mit bereits seit mehr als einem Jahr in 
Österreich angekommenen AsylwerberInnen. Hierbei ist an-
zumerken, dass die Nutzungs und Datenschutzbestimmun-
gen der verwendeten Softwareapplikationen, unabhängig 
von der Art des verwendeten Endgeräts, vorab gesichtet 
und gegebenenfalls die Gesprächsinhalte daran angepasst 
werden müssen.
Gerade auch in Krankenhäusern sollten routinemäßig Dol-
metscherInnen angefragt werden können. Unabhängig vom 
Arbeitssetting ist in der Arbeit mit DolmetscherInnen deren 
Unbefangenheit beziehungsweise deren Involviertheit in 
das System der KlientInnen zu bedenken.
Sämtliche sprachbasierte Tools, wie etwa Selbsteinschät-
zungsbögen oder Fragebögen sollten, im Sinne der Quali-
tätssicherung, von professionellen ÜbersetzerInnen im Zuge 
einer kulturellen Adaptierung beziehungsweise vor deren 
Verwendung in der therapeutischen Praxis in die jeweilige 
Sprache übersetzt und wieder rückübersetzt werden (Bea-
ton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000).
In Bezug auf die Arbeit mit größeren Gruppen, gerade auch 
im Kontext gemeindenaher Praxis, können (auch interpro-
fessionell oder von anderen Disziplinen durchgeführte) Be-
darfsanalysen Orientierung zu Ressourcen und Notwendig-
keiten geben (Scaffa & Brownson, 2014; Meyers, 2009). Aus 
ergotherapeutischhandlungswissenschaftlicher Perspekti-
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ve stellt sich dabei wesentlich die Frage nach den sogenann-
ten „Verwirklichungschancen“ (Capabilities) (Sen, 2000)  je-
nen Möglichkeiten und Gegebenheiten, die Menschen ihr 
Handlungspotential einbringen und entfalten lassen. Ergo-
therapeutInnen können in dem Zusammenhang förderliche 
Faktoren für Handlungsfähigkeit und Partizipation ebenso 
wie Barrieren der Person(en) selbst und ihrer Lebensumwel-
ten analysieren und systematisch zu Lösungen beitragen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ergotherapeu-
tische Befunderhebung im Hinblick auf Handlungsfähigkei-
ten, Handlungsmöglichkeiten und Betätigungsgesundheit 
(Costa, 2014) sowohl auf individueller Ebene (MikroEbe-
ne), als auch auf institutioneller Ebene (MesoEbene), als 
auch auf MakroEbene (zum Beispiel auf politischer bezie-
hungsweise Gemeindeebene) möglich ist (Brownson & Scaf-
fa, 2001; Meyers, 2009; Scaffa & Reitz, 2014).

2. Zielsetzung
Bezugnehmend auf die erhobenen handlungs und partizipa-
tionsrelevanten Ressourcen und Problemstellungen werden 
Ziele nach ergotherapeutischer BestPractice gemeinsam 
mit den Betroffenen und in Bezug auf deren Lebensum-
welten erarbeitet. Dabei kann beispielsweise der KRAH®
Ansatz Orientierung geben, nach dem Ziele salutogenetisch 
(die Gesundheit stärkend), für die jeweilige(n) Person(en) 
sinnvoll, bedeutsam und relevant, bezogen auf den jewei-
ligen Alltag, basierend auf Ressourcen und in Hinblick auf 
Handlungsmöglichkeiten, Handlungsfähigkeiten und Parti-
zipation erarbeitet, gesetzt und prozessual evaluiert bezie-
hungsweise angepasst werden (Costa, 2014; 2016a; 2016b; 
Costa et al., 2016). Das Akronym KRAH® soll auf einprägsa-
me Weise auf Qualitätsmerkmale für ergotherapeutische 
BestPractice hinweisen, die (K für) Klientenzentrierung, (R 
für) Ressourcenorientierung, (A für) Alltagsorientierung und 
Alltagsrelevanz und (H für) Handlungsorientierung beinhal-
tet (Costa, 2011).

Zu „Best Practice in der Ergotherapie“ ist im Inter
net herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar
 
https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/bestpractice_0.pdf

3. Interventionsplanung
Für die Planung der weiteren ergotherapeutischen Inter-
vention ist ein passendes Setting auszuwählen. Oft ist Be-
darf an ungestörter Zeit und geschütztem Raum gegeben, 
wofür sich auch ein Therapieraum anbieten kann. Wenn es 
gilt, direkt im Alltag ergotherapeutische Expertise einzubrin-
gen, kann die Beratung, Behandlung, das Coaching oder die 
Umweltgestaltung direkt in der aktuellen Lebensumgebung 
stattfinden, so werden beispielsweise bei Kindern relevan-
te Bezugspersonen einbezogen. In der Planung der jewei-
ligen Hilfestellung müssen die finanziell verfügbaren und 
zugänglichen Mittel berücksichtigt werden. Jegliche Form 
des Professionellen Reasonings (pragmatisches, narratives, 
interaktives, ethisches, scientific, konditionales – (vgl. Feiler, 
2003)) gilt es auch im Zuge der Interventionsplanung zu nüt-
zen. Pragmatische Aspekte betreffen zum Beispiel verfügba-
re Zeit, Finanzen, Zuweisungsmodus, Versicherungsstatus 

oder räumliche Möglichkeiten für die gemeinsame Arbeit. 
Narrative Aspekte schließen die Bedeutung der – auch ge-
meinsam gestalteten – Lebensgeschichte der Menschen mit 
Fluchterfahrung und der Menschen, denen sie begegnen, 
mit ein; sie beziehen sich unter anderem auch auf bisherige 
und gegenwärtige Handlungsrollen, die – unterstützt durch 
konditionales Reasoning, dem vom Vorstellungsvermögen 
geleiteten Denken – auf zukünftige Handlungsrollen hinwei-
sen können. Wesentlich für ein gelingendes Arbeiten ist die 
Qualität der Beziehungsgestaltung, das bewusste und sorg-
same verbale und nonverbale Kommunizieren (interaktives 
Reasoning). Ergotherapeutisches Fachwissen ermöglicht 
spezifisches Eingehen auf die jeweilige Gesundheitssitua-
tion, unterstützt durch Evidenzen aus Erfahrung, Beobach-
tung, Forschung (Scientific Reasoning). Ethische Überlegun-
gen im Zusammenhang mit beruflichen und persönlichen 
Werten können auch im Ethikleitbild von Ergotherapie Aus-
tria (AugustFeicht et al., 2013) nachgelesen werden und 
sind bei der Planung der Interventionen zu berücksichtigen 
und implizieren, das ergotherapeutische Handeln danach 
auszurichten.
Die Auswahl der therapeutischen beziehungsweise ge-
sundheitsfördernden Mittel braucht Berücksichtigung von 
Werten, Zielen, Einstellungen, Erfahrungen, Kompetenzen 
und Schwierigkeiten von KlientInnen und ihrem jeweiligen 
Umfeld; nur so können, in Bezug auf die bisherige, aktuel-
le und potentiell zukünftige Lebenswelt, Möglichkeiten und 
Ressourcen zugänglich gemacht und sinnvolle Prioritäten 
gesetzt werden.

4. Intervention
Ergotherapeutische Intervention in der Arbeit mit Geflüch-
teten kann in bereits etablierten Arbeitsfeldern, im Einzel, 
oder auch im Gruppensetting stattfinden. Ebenso können 
ErgotherapeutInnen in der Gesundheitsförderung und Prä-
vention zum Beispiel in der Form eines partizipativen, ge-
meindenahen Projektes handeln (Scaffa & Reitz, 2014).
Bezugnehmend auf die ICF haben die ErgotherapieBerufs-
verbände in der DACHSRegion mögliche Ansatzpunkte 
für therapeutisches und gesundheitsförderndes Vorgehen 
grundlegend beschrieben: 
„Handelt es sich bei der Intervention um eine Therapie, so 
kann die Ergotherapeutin in den verschiedenen unten an-
geführten ICF-Dimensionen arbeiten, wobei sie ihre Unter-
stützung für den Klienten gemäß Möglichkeiten und Zielset-
zungen variieren kann. Oftmals ergibt sich eine Mischform 
daraus:
• Die Ergotherapeutin arbeitet mit dem Klienten in der Di-

mension der Teilhabe (Partizipation) an den für den Klien-
ten bedeutungsvollen Aktivitäten. 

• Die Ergotherapeutin arbeitet in der Dimension der Aktivi-
täten. 

• Die Ergotherapeutin arbeitet an Körperstrukturen und 
Körperfunktionen. 

• Die Ergotherapeutin bezieht in ihre Arbeit mit dem Klien-
ten die Umweltfaktoren und die personenbezogenen Fak-
toren mit ein (Anpassung der Umwelt und Anpassung des 
Klienten an seine Umwelt).“ (DACHS, 2007, S. 21)
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Abhängig von Bedürfnissen der beteiligen Personen und 
den Umweltbedingungen gibt es verschiedene Settings, 
Aufgabenfelder und Arten der Intervention, um Geflüch-
tete und ihr Umfeld durch Ergotherapie zu unterstützen. 
Folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sondern soll vielmehr Impulse zum Weiterdenken, 
entwickeln, Implementieren geben, jeweils als Antwort auf 
Bedarf und Bedürfnisse von Menschen und ihrem Kontext.
• Einzelsetting: beispielsweise in der Handtherapie, Pä-

diatrie, Neurologie, Traumatherapie; zur beruflichen 
Integration und entsprechender Vorbereitung und Ori-
entierung; zum Verkehrs und Mobilitätstraining im öf-
fentlichen Raum; im Rahmen von Befunderhebung, The-
rapie, Beratung und/oder Coaching.

• Gruppensetting: beispielsweise eine ergotherapeutische 
Mütter und Vätergruppe mit DolmetscherIn, Gruppe mit 
BewohnerInnen einer Unterkunft für Geflüchtete in Be-
zug auf deren Gesundheitskompetenzen oder eine ergo-
therapeutische Freizeitgruppe mit geflüchteten Jugendli-
chen, in welcher das gemeinsame gesundheitsfördernde 
Handeln im Vordergrund steht.

• Projekte im Sinne gemeindenaher beziehungsweise ge-
meinwesenorientierter Ergotherapie, wie beispielsweise 
ein Gartenprojekt, in welchem sich die BewohnerInnen 
einer Unterkunft für Geflüchtete in ihrem Stadtviertel ge-
staltend einbringen können und dabei auch von Ergothe-
rapeutInnen unterstützt werden.

• Information, Schulung, Beratung und Begleitung von 
MultiplikatorInnen, die sich ebenfalls für Betätigungsge-
rechtigkeit einsetzen: zum Beispiel, was getan werden 
kann in Bezug auf Handlungsmöglichkeiten, sinnvolles 
Tun und Gesundheit, in privaten wie auch in beruflichen 
Situationen, im Sinne von Fürsprache und „Anwaltschaft“ 
(advocacy) (siehe Zusatzmaterialien CMCE), einem Ein-

treten für Menschen, die Betätigungsdeprivation ausge-
setzt sind.

• Als und mit MultiplikatorInnen ergotherapeutisches 
Wissen zu nachhaltigen gesellschaftlichen Auswirkungen 
von Betätigungsgerechtigkeit und Gesundheit im indivi-
duellen und im gemeinschaftlichen Sinne teilen und Sta-
keholdern verstehbar nahebringen.

• Entsprechende Inhalte in der Aus und Weiterbildung 
von Menschen in Gesundheits, Sozial und Wirtschafts-
berufen und anderen Interessierten zu handlungswis-
senschaftlichen Themen integrieren: zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Menschenrechten, Auswirkungen 
von Betätigungsdeprivation, Handlungspotentialen von 
Menschen (Capabilities) und gesellschaftliche Entwick-
lung; Handlungsfreiheit.

Die verschiedenen Interventionsarten haben jeweils Aus-
wirkungen auf die anderen Prozessschritte wie Befunderhe-
bung, Evaluation und Dokumentation.
Trimboli (08.05.2016) hat im Rahmen einer Studie erho-
ben, welche Interventionen häufig in der Ergotherapie mit 
Geflüchteten angewendet werden. Sie erwähnt Bildungs-
tätigkeiten, Beratungstätigkeiten zu mentaler Gesundheit 
(Beratung in Bezug auf Hoffnung, Zukunft und Ziele, Acht-
samkeit, Interventionen, um Abhängigkeiten zu verringern 
und Unabhängigkeit zu fördern), gemeinwesenorientierte 
Projektarbeiten, Fahrsicherheitstrainings, Aktivitäten im Be-
reich Erholung und Tätigkeiten im Rahmen von nicht traditi-
onellen ergotherapeutischen Rollen.
Weiters führt sie Interventionen in verschiedenen Berei-
chen an, welche aus Sicht von ErgotherapeutInnen wichtig 
in der Arbeit mit Geflüchteten wären: Zum Beispiel das Initi-
ieren von unterstützenden Gruppen/Selbsthilfegruppen, die 
Anwendung standardisierter Assessments (beispielsweise 
im Rahmen von Hausbesuchen, im Bereich der Selbstver-
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sorgung, bei der Einschätzung der Fahrtauglichkeit und der 
Mobilität) und Hilfsmittelversorgung (ebd.).
GenderAspekte wirken sich auf die Gestaltung des jeweils 
passenden Settings und der Auswahl des Handlungs/Be-
tätigungsangebotes aus. Dies betrifft zum Beispiel Über-
legungen wie „Wann bin ich als TherapeutIn nicht alleine 
mit andersgeschlechtlichen KlientInnen im Raum“ oder 
„Welche Tätigkeiten sind aus der GenderPerspektive über-
haupt sinnvoll?“. Dabei gilt es, allen KlientInnen, besonders 
auch jenen mit anderem soziokulturellen Hintergrund, mit 
Achtsamkeit und Respekt zu begegnen; dies bedeutet auch, 
eigene Möglichkeiten und Grenzen zu berücksichtigen und 
bezieht sich damit ebenso auf die Haltung sich selbst gegen-
über. Bei sämtlichen körperorientierten Interventionen gilt 
es, bewusst und sensibel mit jeweils passender Nähe bezie-
hungsweise Distanz zu arbeiten. Dies betrifft einige thera-
peutische Konzepte, Methoden und Maßnahmen, wie zum 
Beispiel Arbeit nach Bobath/NDT, Affolter/Sonderegger, Ak-
tivitäten des täglichen Lebens/Körperpflege.

5. Evaluation
Auch in der Arbeit mit Geflüchteten ist die prozessuale Eva-
luation des Verlaufs und der Ergebnisse der gemeinsamen 
Arbeit einschließlich der eingebrachten Interventionen es-
sentiell. Die Art der Evaluation unterscheidet sich je nach 
Setting und Auftrag der jeweiligen Arbeit. Im therapeuti-
schen Kontext wird die ursprüngliche Zielsetzung unter Be-
rücksichtigung der sprachlichen Möglichkeiten von KlientIn-
nen beziehungsweise Angehörigen miteinander evaluiert. 

Empfehlenswert ist dabei die Bezugnahme auf den jeweili-
gen Alltag, auf Gelungenes und auf mögliche weitere Inter-
ventionsanliegen (Costa et al., 2016).
„Die Ergotherapeutin reflektiert die Resultate der Interven-
tion im Hinblick auf die eingesetzten Mittel und Methoden. 
Sie bespricht die Resultate mit dem Klienten und ggf. mit 
den Vertretern anderer beteiligter Berufsgruppen.“ (DACHS, 
2007, S. 23)
Wie in allen anderen ergotherapeutischen Arbeitsbereichen 
können funktions wie auch handlungs und partizipations-
orientierte Instrumente, die zur ErstBefundung herange-
zogen wurden, bei Bedarf auch zur Zielkontrolle eingesetzt 
werden. Narratives, scientific, interaktives, ethisches, prag-
matisches und konditionales Reasoning sind im Verstehen 
von positiven Wirkungen der gemeinsamen Arbeit wie auch 
in weiterführenden Überlegungen und Maßnahmenpla-
nung hilfreich. Je nach Setting werden körperfunktionso-
rientierte, wie auch aktivitäts und partizipationsorientier-
te Aspekte evaluiert. Die Evaluation ergotherapeutischer 
Interventionen sollte auch auf die Entwicklung in Bezug 
auf Handlungsrollen eingehen: Welche sind durch die ergo-
therapeutische Intervention dazu gekommen? Wie können 
bestehende Handlungsrollen ausgeübt werden? Welche 
zukünftigen Handlungsrollen konnten/können vorbereitet 
werden?
Die Evaluation und Reflexion des Prozesses und aktuellen 
Standes ist aus Sicht von KlientIn/AuftraggeberIn, Therapeu-
tIn und relevanten Stakeholdern möglich.
Gerade in Projekten zur Gesundheitsförderung und Prä-
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vention, auch im Sinne von gemeindenahen Praxissettings 
(Community Based Practice) (Meyers, 2009), welche zu den 
noch weiter auszubauenden Berufsfeldern der Ergotherapie 
gehören, sind ErgotherapeutInnen herausgefordert, aus den 
Erfahrungen und Erkenntnissen zu lernen und nachfolgende 
Projekte zu verbessern. Dabei können Evaluationsmetho-
den, die die Sicht der Beteiligten in Erfahrung bringen, ange-
wandt werden, um den Prozess partizipativ zu reflektieren 
und ein gemeinsames Lernen zu ermöglichen (Paul, 1995).

6. Dokumentation
Für die Dokumentation ergotherapeutischer Arbeit mit 
Menschen mit Fluchterfahrung, mit AsylwerberInnen und 
Menschen nach positivem Asylbescheid, gelten dieselben 
rechtlichen Grundlagen wie für die Dokumentation der Ar-
beit mit Menschen ohne Fluchthintergrund.
Art und Inhalte der Dokumentation müssen auch hier die 
jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
berücksichtigen.
In der Art der Dokumentation ist zu bedenken, wer Zugang 
zu den Informationen erhält, welche Sprache demnach an-
gemessen ist, welche fachlichen und biographischen Daten 
wo gespeichert beziehungsweise für wen einsehbar werden 
können.
Für weitere Entscheidungen können ergotherapeutische Be-
funde beziehungsweise Gutachten, die auf Handlungskom-
petenzen, Handlungsinteressen und Handlungspotentiale 
konkret eingehen, hilfreich sein. Dies erfolgte beispielsweise 
im Projekt „Handlungspotentiale wahrnehmen und erken-
nen“ (Costa, 2018): Die von ErgotherapieStudierenden (un-
ter Supervision) gemeinsam mit Geflüchteten identifizierten 
biographischen Handlungspotentiale und kompetenzen 
(Erfahrungen, Stärken, Ressourcen, Interessen, Ausbildung) 
wurden in einem offiziellen Dokument der Hochschule als 
Ergänzung zum „Tiroler Integrationskompass“ dokumentiert 
und können im Asylverfahren als weitere Informationsquel-
le herangezogen werden.
In der Dokumentation und Archivierung von Forschungsar-
beiten muss Anonymisierung zum Schutze der Studienteil-
nehmerInnen gewährleistet werden.

Die Quellenangaben dieses Abschnitts sind als 
herunterladbares Zusatzmaterial verfügbar 

https://www.ergotherapie.at/sites/default/files/quellenas_0.pdf
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Praxisrelevante Aspekte:
Projektbeschreibungen aus 
Österreich und der Schweiz 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Projekte aus dem deutschsprachigen Raum wurden mittels 
Aufrufen auf Ebene der Berufsverbände, durch persönliche Netzwerke der AutorInnen und unter 
Zuhilfenahme von Social MediaKanälen gesammelt. Sie sollen im Kontext dieser Broschüre der 

Illustration möglicher ergotherapeutischer Interventionen dienen, Kontaktmöglichkeiten mit den 
InitiatorInnen und Projektdurchführenden ermöglichen und zur Inspiration von KollegInnen 
beitragen, die in der ergotherapeutischen Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung tätig sind 

oder sein wollen. Alle Projektbeschreibungen wurden von ErgotherapeutInnen beziehungsweise 
Studierenden der Ergotherapie verfasst.
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PLAYTOGETHERNOW

Verfasserin der Projektbeschreibung: 
Daniela SchlagerJaschky, MSc.

Projektbeteiligte Personen und Institutionen: 
Dieses Projekt wurde 2015 ins Leben gerufen und wird seitdem von einem ehrenamtlichen Verein betrieben. Der Verein 
besteht aus engagierten Männern und Frauen unterschiedlichen Alters, welche einen gemeinsamen und integrativen 
Weg mit Menschen mit Fluchthintergrund gehen wollen.

Projekthintergrund: 
Die Grundidee war, Menschen mit Fluchthintergrund (haupt-
sächlich unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen) regel-
mäßige Freizeitaktivitäten anzubieten. Aus ergotherapeuti-
scher Sicht haben diese Menschen die Erfahrung gemacht, 
dass sich ihre ursprüngliche Handlungsrolle  meist plötzlich 
und unerwartet  verändert und die soziale und kulturelle 
Umwelt eine völlig andere wird. Die traumatischen Erleb-
nisse haben zudem (teilweise) Einfluss auf ihre biomecha-
nischen und/oder auf ihre intra und interpersonalen Fähig-
keiten. Aus ergotherapeutischer Literatur ist bekannt, dass 
für Menschen in solchen Transitionsprozessen jene Betäti-

gungen wesentlich sind, welche helfen, das Gefühl der Iden-
tität zu erhalten und von Angst und Unsicherheit ablenken 
(Ikiugu, 2005; Park & Kinsella, 2011). Zusätzlich zu diesem 
Transitionsprozess sind Menschen mit Fluchthintergrund in 
Österreich mit der Tatsache konfrontiert, Monate bis Jahre 
auf ihren Asylbescheid zu warten. Die Betätigungsbalance 
zwischen Freizeit und Produktivität ist somit für diese Men-
schen nicht möglich – sie haben „zu viel“ Freizeit und zu ge-
ringe finanzielle Mittel, um für sie neue, sinnvolle und/oder 
zufriedenstellende Handlungsrollen zu etablieren.

Projektinhalte: 
PLAYTOGETHERNOW bietet aus diesen Gründen sowohl Spor-
taktivitäten (Fußball) als auch eine Theater und Tanzgruppe 
an.
Beim Fußball gibt es an mehreren Terminen pro Woche die 
Möglichkeit, mit jungen Österreichern gemeinsam zu trai-
nieren, Fußball zu spielen und informell relevante Themen 
zu besprechen bzw. Rat/Tipps einzuholen. Seit September 
2016 gibt es auch zwei Teams in der Wiener Diözesan Sport 
GemeinschaftsLiga. Das Team PLAYTOGETHERNOW Reds 
United wurde bereits im ersten Jahr seines Bestehens Meis-
ter in der zweiten Klasse A der Liga.
Die Theatergruppe hat im Jahr 2017 ein eigenes Stück ge-
schrieben („Mind the Gap“). Die kurzweilige Komödie wur-
de an einigen Spielstätten in Wien aufgeführt und war ein 
großer Erfolg. Darüber hinaus organisiert der Verein Feste 
und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Fluchthintergrund.
Als weiteres Standbein des Projektes dient der Verkauf von 
biologischen und fair produzierten TShirts und Pullovern. 
„Represent PLAYTOGETHERNOW“ nennt sich diese Gruppe, 
an der ÖsterreicherInnen ebenso wie Menschen mit Flucht-
hintergrund mitwirken.
Bisherige Ergebnisse des Projekts: Die Aktivitäten erreichen 
mittlerweile rund 200 junge Menschen mit Fluchthinter-
grund und werden von rund 30 ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen organisiert und durchgeführt. Ziel ist es, die Ange-
bote stetig zu erweitern, um noch mehr jungen Menschen 

mit Fluchthintergrund die Möglichkeit zu geben, an (für sie 
sinnvollen) Freizeitaktivitäten teilzunehmen. In Kürze wird 
eine Kochgruppe eröffnet, auch eine Bouldergruppe ist an-
gedacht. Um die Durchführung zu ermöglichen, freut sich 
PLAYTOGETHERNOW jederzeit über neue UnterstützerInnen. 
Denn Integration ist dann möglich, wenn Menschen zusam-
menkommen, miteinander spielen, reden und einen Teil 
des Weges gemeinsam gehen. Ganz nach dem Motto des 
Vereins:

„Walk Together – Talk Together – Stand Together –  
Play Together NOW!“

AnsprechpartnerInnen/Kontaktmöglichkeiten 
für Rückfragen: 
Joe Schramml, Verein PlayTogetherNow, Goldlackgasse 14, 
1220 Wien +43 676 9384792, 
http://www.playtogethernow.at/, 
https://www.facebook.com/playtogethernowAT/

Quellen:
Ikiugu, M. N. (2005). Meaningfulness of Occupations as an Occupational-

Life-Trajectory Attractor. Journal of Occupational Science, 12(2), 
102109. doi: 10.1080/14427591.2005.9686553

Lala, A. P., & Kinsella, E. A. (2011). A phenomenological inquiry into the em-
bodied nature of occupation at end of life. Can J OccupTher, 78(4), 
246254. doi: 10.2182/cjot.2011.78.4.6
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Ergotherapie mit einem jugendlichen Asylwerber – yo!vita

Verfasserinnen der Projektbeschreibung:  
Dr. Maresi Benedik, Veronika Pavlu, MSc.

Projektbeteiligte Personen und Institutionen:  
Wohnheim yo!vita, Tiroler Soziale Dienste GmbH, freiberufliche ErgotherapeutInnen

Projekthintergrund: 
Im März 2017 wurde erstmals Ergotherapie für einen Ju-
gendlichen aus einem afrikanischen Staat im Wohnheim 
Yo!Vita in Fiecht bei Schwaz vom Hausarzt verordnet. Die 
Tiroler Soziale Dienste GmbH hat sich bereit erklärt, die The-

rapiekosten für 80 Stunden innerhalb eines Jahres zu über-
nehmen. Von März bis August 2017 fanden regelmäßig jede 
Woche geblockt zwei Stunden Ergotherapie statt.

Projektinhalte/Ergotherapeutischer Prozess:
1. Ausgangslage
Salim (Name zur Anonymisierung geändert) wohnte am Be-
ginn der Therapie seit knapp einem Jahr nach einer schwie-
rigen Flucht und Lebensgeschichte im Wohnheim. Hier 
wartete er auf einen positiven Asylbescheid.
Seit längerer Zeit klagte er über massives Heimweh, kam 
kaum aus dem Bett, hatte den Schulbesuch abgebrochen 
und ging nicht mehr zu den Deutschkursen. Er hatte auch 
Schwierigkeiten, sich an sonstigen Aktivitäten zu beteili-
gen und scheute Verbindlichkeiten. Er konnte in der Nacht 
nicht schlafen und war tagsüber sehr müde. Sein Tag und 
Nachtrhythmus war massiv gestört.
Salim ist freundlich und grundsätzlich sehr kontaktfreudig. 
Er erhält monatlich ein Verpflegungsgeld und muss für sich 
selbst sorgen.

2. Ziele
Gemeinsam mit den sozialpädagogischen BetreuerInnen 
wurden eingangs folgende Ziele vereinbart:
• Erarbeiten einer Tagesstruktur
• Stärkung der Eigenmotivation in den Bereichen Selbst-

versorgung, Bildung und Freizeitgestaltung

3. Angebote
• Koch und Haushaltsaktivitäten
• Gestaltung der Wohnumgebung
• Erkunden seines Lebensumfeldes
• Unterstützung bei der Tagesplanung und Strukturierung

4. Verlauf
Salim nahm das Beziehungs und Handlungsangebot ger-
ne an und profitierte von der individuellen Begleitung. 
Durch Freude am und Erfolge im Tun entwickelte er mehr 
Selbstvertrauen, achtete besser auf sich und konnte sei-
ne Bedürfnisse zunehmend besser artikulieren. Sein Tag 
und Nachtrhythmus normalisierte sich. Er konnte an den 
Deutschkursen und Freizeitangeboten wieder regelmäßig 
teilnehmen und für sich Perspektiven erkennen.
Trotz der noch großen bestehenden Schwierigkeiten, vor al-
lem seine Ausbildung betreffend, ist es Salim nach einigen 
Monaten viel besser möglich, sein Leben wieder aktiver zu 
gestalten. Nach wie vor fällt es ihm sehr schwer, auf seine 
Dinge zu achten. Er verliert manchmal wichtige Dinge, wie 
z.B. Fahrkarten oder sein Handy.
Seit einigen Wochen arbeitet er halbtags und kommt mit 
den Strukturen und Anforderungen am Arbeitsplatz gut 
zurecht. Die Ergotherapie findet noch begleitend und sta-
bilisierend im Ausmaß von einer Stunde in zweiwöchigen 
Intervallen statt.

5. Zusätzliche Herausforderungen
Salim hat sozialpädagogische BezugsbegleiterInnen, die 
zum Teil wechseln oder in unregelmäßigen Abständen 
Dienst haben. Dadurch wird auch die Kommunikation mit 
der Ergotherapie erschwert. Die Anbindung an das Team im 
Wohnheim ist für das Gelingen der therapeutischen Arbeit 
von großer Bedeutung.

AnsprechpartnerInnen/Kontaktmöglichkeiten 
für Rückfragen: 
Dr. Maresi Benedik & Veronika Pavlu, MSc.: 
akfluchtundmigration@ergotherapietirol.at
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Fahrradwerkstätte mit Geflüchteten

Verfasser der Beschreibung des Projekts: 
Hannes Außermaier, MSc.

Projektbeteiligte Personen und Institutionen: 
Bike2gether: Sabine Peyerl, Mahmoud Al-Azawi, Orsiola Stadler-Vida, Michael Stadler-Vida, Inge Gredler, Jakob Gredler 
und viele mehr; Caritas Wien: Nico Sigl, mit MitarbeiterInnen und BewohnerInnen der Notunterkunft Siemensstraße; 
Ergotherapeutische/Handlungswissenschaftliche Begleitung: Hannes Außermaier, Karoline Bierner.

Projekthintergrund: 
Die Idee zu dem Projekt „Fahrradwerkstatt mit Geflüchteten“ 
entstand im Sommer 2016 während eines Frühstücks unter 
FreundInnen, die zuvor schon gemeinsam Aktionen, bei wel-
chen gespendete Fahrräder repariert und dann an NutzerIn-
nen verteilt wurden, durchgeführt hatten. Das Neue an dieser 
Projektidee war, eine dauerhafte Werkstätte einzurichten, in 

welcher Geflüchtete und UnterstützerInnen gemeinsam tätig 
sein konnten und die ein Treffpunkt werden sollte, der sich 
nachhaltig positiv auf den Alltag der Beteiligten auswirkt. Von 
handlungswissenschaftlicher Seite wurde der Fokus auf Be-
tätigungsgerechtigkeit als Dimension gesundheitlicher Chan-
cengerechtigkeit (Costa et al., 2016) gelegt.

Projektinhalte: 
Im Sommer 2016 gelang es, in einer Notunterkunft für Ge-
flüchtete eine Fahrradwerkstatt zu eröffnen. Das Projekt war 
auf zehn Tage angesetzt. In dieser Zeit arbeiteten viele Men-
schen unentgeltlich zusammen, um die Fahrradwerkstätte 
einzurichten und um gespendete Fahrräder zu reparieren. Die 
AkteurInnen des Projektes waren BewohnerInnen der Unter-
kunft, Menschen, welche schon an anderen Fahrradprojekten 

teilgenommen hatten und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten als 
DolmetscherInnen mit in dieses Projekt einbrachten, und Ak-
tivistInnen der Wiener Fahrradszene. Weiters wurde das Pro-
jekt von ergotherapeutischer Seite begleitet und tatkräftig un-
terstützt. Es wurde geschraubt, gelacht, debattiert, verhandelt, 
gemeinsam gegessen, Fahrrad gefahren und abschließend ein 
Erfahrungsbericht publiziert (Außermaier, 2016).

Bisherige Ergebnisse des Projekts: 
Während des Projektes, in welchem der gemeinsame Pro-
zess und das Handeln im Vordergrund standen, stellten 
sich Herausforderungen, für die gemeinsam Lösungen ge-
funden wurden. Kontakte wurden geknüpft, Wissen und 
Vokabular ausgetauscht beziehungsweise erweitert und an 
der gemeinsamen Kommunikation gefeilt. Von ergothera-
peutischer Seite konnten beispielsweise mit den Beteilig-
ten gezielte Tätigkeiten gefunden werden, welche auf die 
Fähigkeiten und die Gesundheitssituation der Geflüchteten 
abgestimmt waren. Ein Kleinkind konnte beispielsweise 
durch den Versuch einen Fahrradschlauch aufzupumpen, 
mit sichtlicher Freude spielerisch an der Aktion teilhaben. 
Junge Frauen entdeckten neue Handlungsrollen für sich, in 
dem sie selbst an ihren neuen Rädern schraubten und somit 
neue Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln konnten. 
Die Fahrradwerkstätte war ein Raum, in welchem gemein-
sam gewerkt wurde, aber auch gemeinsame Ideen ent-
standen. Eine davon war eine Kooperation zwischen Be-
wohnerInnen der Notunterkunft und Beschäftigten der 
angrenzenden Firma, welche über den Betriebsrat gemein-
same Fahrradausflüge unternahmen. Es wurde angedacht, 
diese Personen für ein PatInnenprojekt zu begeistern, wel-
ches nicht in vollem Umfang realisiert werden konnte. Die 
Beschäftigten zeigten sich jedoch solidarisch und spendeten 
Fahrräder für die Menschen in der Notunterkunft. Ideen 
also, welche, obwohl sie teilweise wieder verworfen werden 
mussten, wichtige Lernerfahrungen auf dem Weg zu mehr 
Betätigungsgerechtigkeit darstellten. Die BewohnerInnen 
konnten, laut Rückmeldungen, während des gemeinsamen 
tätig Seins den oftmals eintönigen und fremdbestimmten 
Alltag vergessen und neue Handlungsrollen einnehmen. 

Dadurch konnte der Betätigungsdeprivation entgegenwirkt 
werden.
Nach dem Eröffnungsprojekt wurde der Raum an Bewoh-
nerInnen der Notunterkunft übergeben und gemeinsam mit 
Freiwilligen bis zur Schließung der Notunterkunft betrieben.
Für die Ergotherapie ergeben sich aus dem Projekt heraus 
verschiedene Handlungsfelder, welche noch umzusetzen 
sind. Beispielsweise braucht es eine Alltagsbegleitung der 
„neuen“ FahrradfahrerInnen, in welcher die Verkehrsregeln 
einstudiert, die Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen 
Verkehrsmitteln geübt und die erweiterten Möglichkeiten, 
welche sich im Alltag mit einem Fahrrad in Bezug auf Mobi-
lität und Handlungsmöglichkeiten ergeben, kennengelernt 
werden können. Ob in Bezug auf gemeinwohlorientierte Er-
gotherapie, im Gruppen oder im Einzelsetting – zu tun gibt 
es in der ergotherapeutischen Fluchthilfe noch viel.

AnsprechpartnerInnen/Kontaktmöglichkeiten 
für Rückfragen:  
Hannes Außermaier: ergotherapie@aussermaier.at

Quellen:
Außermaier, H. (2016). Bedeutungsvolle Betätigung als Schlüssel zur er-

gotherapeutischen Gesundheitsvorsorge und Prävention bei Ge-
flüchteten. ergotherapieFachzeitschrift von Ergotherapie Austria, 
3/2016, 2227. 

Costa, U., Pasqualoni, P.P., & Wetzelsberger, B. (2016). Betätigungsgerech-
tigkeit als Dimension gesundheitlicher Chancengerechtigkeit: Hand-
lungswissenschaftliche Zugänge. Abgerufen am 03.04.2017 von 
http://ffhoarep.fhooe.at/bitstream/123456789/691/1126_350_
Costa_FullPaper_dt_Final.pdf
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Begleitung von jugendlichen Asylsuchenden (MNA) „+1 am Tisch“

Verfasserin der Beschreibung des Projekts: 
Kim Caroline Roos, MSc.

Projektbeteiligte Personen und Institutionen: 
Der internationale Sozialdienst (SSI) bot in Zürich ein Pilotprojekt an, in dem Teilnehmende versuchen eine Beziehung zu 
einem Jugendlichen aufzubauen und ihn längerfristig auf privater/menschlicher Ebene begleiten.

Projekthintergrund: 
Mustafa (Name zur Anonymisierung geändert) ist Teilneh-
mer eines Projekts, das minderjährige unbegleitete Ju-
gendliche in Kontakt mit SchweizerInnen bringt, um einen 
stabilen persönlichen Kontakt aufbauen zu können (Paten-
schaftsPrinzip). Um sich gegenseitig kennenzulernen und 
eine Beziehung aufzubauen, ist es nötig, gemeinsame Inter-
essen zu finden und Betätigungen auszuführen.

Als Ergotherapeutin wirkte ich als freiwillige „Patin“ in diesem 
Projekt mit. Gerade zu Anfang bestand Unsicherheit darüber, 
wie man einen Kontakt herstellen könnte. Als Ergotherapeu-
tin konnte ich der Gruppe Anregungen geben. Im weiteren 
Verlauf des Projekts bestand die Unterstützung vor allem im 
Erfassen der persönlichen Wünsche und Probleme der All-
tagsbewältigung sowie in lösungsorientierte Beratungen.

Projektinhalte/Ergotherapeutische Aspekte:
Ausgangslage
Mustafa ist ein männlicher Jugendlicher aus Afghanistan, 
15 Jahre alt, seit zwei Jahren in der Schweiz. Er ist als MNA 
(Minor Nonaccompanied Asylumseeker) alleinstehend und 
hat bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eine sogenannte „F
Bewilligung“: Das bedeutet, er ist vorläufig aufgenommen, 
Integrationsmaßnahmen werden finanziell unterstützt, die 
Wohnungswahl ist frei, für Arbeit muss eine Bewilligung ein-
geholt werden, freies Reisen im SchengenRaum (in Europa) 
ist nicht möglich.
Als Angehöriger der Hazara (einer afghanischen Volksgrup-
pe) wurde Mustafa in seinem Heimatland systematisch 
benachteiligt. Seine Eltern wurden durch die Besatzung ge-
tötet, so dass er seit etwa seinem sechsten Lebensjahr mit 
seinem Bruder bei seiner Tante lebte. Aufgrund von schlech-
ter Versorgung und Perspektivlosigkeit entschlossen sich 
sein Cousin (der Sohn der Tante), sein jüngerer Bruder und 
er zur Flucht in den Iran, da dort bereits ein anderer Cousin 
lebte. Bei der Reise durch Pakistans verlor Mustafa seinen 
Cousin und seinen Bruder und kam allein im Iran an. Da dort 
ebenfalls schlechte Bedingungen herrschten, verhalf ihm 
sein dort lebender Cousin zur weiteren Flucht nach Europa.

Ein ergotherapeutisch/handlungswissenschaftlicher Blick
auf Mustafa
Meine Familie und ich haben Mustafa in einem sehr ver-
schüchterten Zustand kennengelernt. Obwohl er sehr hilfs-
bedürftig war, erschien es wichtig, die Beziehung langsam 
aufzubauen, um den kulturellen Schock etwas abzumildern: 
Zu seiner Stabilisierung interessierten wir uns sehr für seine 
Kultur und versuchten ihm bekannte Erlebnisse und Betäti-
gungen zu ermöglichen. Dazu gehörte das Kochen von lan-

desüblichen Gerichten, das Erlernen von landestypischen 
Tänzen, erste Sprach und Schreibkenntnisse auf Deutsch so-
wie das Kennenlernen von bekannten Gesellschaftsspielen.
Als eine Beziehung aufgebaut war, konnten wir seine größ-
ten Probleme in der Alltagsbewältigung analysieren. Dabei 
waren folgende Faktoren wichtig:
• Edukativer Ansatz: Vermitteln von Informationen über 

die Schweiz, das Asylwesen und auch die häufigen Folgen 
von Flucht und Traumatisierung.

• Unterstützen in der Aufgleisung (Anbahnung, Organisa-
tion) von Leistungen (Deutschkurs, Wohnraum, Trauma-
therapie usw.).

• Lösungsorientierte Beratungen zur Alltagsbewältigung 
(gewünschtes Verhalten im Berufsleben, angemessene 
Kleidung, Rollenspiel „Pausengespräche“, Brauch und 
Funktion von Weihnachtskarten).

• Erfassen und Unterstützen der Betätigungsidentität (Eru-
ieren eines geeigneten Berufswunsches, Gestaltung der 
Integration im Freizeitbereich usw.).

• Momentan konzentrieren wir uns sowohl auf Themen 
rund um die Integration, gleichzeitig hat aber auch die 
Traumabewältigung Priorität.

• Soziale Fähigkeiten (Aufbau und Erhalt von Beziehungen, 
Zeigen von Dankbarkeit).

• Problembewältigung im Alltag (z.B. Lernprobleme in der 
Schule, Konflikt bei unterschiedlichen Wertvorstellungen 
bzw. dem Entsprechen der hier vorherrschenden Regeln 
und Normen usw.).

• Trauerbewältigung (Empfinden von Wut über die politi-
sche Situation im Heimatland, Angst vor/durch traumati-
schen Erlebnissen, Trauer über Verlust von Angehörigen 
und Heimat).

Bisherige Ergebnisse des Projekts:
Die Teilnahme von mir als Ergotherapeutin wurde von der 
Projektleitung und den Teilnehmenden sehr geschätzt. Im 
weiteren Verlauf gebe ich Anregungen über Betätigungen 
auch an die nachfolgenden Gruppen weiter. Das Enga-
gement ist ehrenamtlich, da das SSI eine gemeinnützige 
Stiftung ist. In dem Projekt wurde mir deutlich, dass Ergo-

therapie eine wertvolle Ergänzung zu bisher bestehenden 
Hilfeleistungen und Versorgung sein kann.

AnsprechpartnerInnen/Kontaktmöglichkeiten 
für Rückfragen: Kim Caroline Roos, MSc.: kim.roos@zhaw.ch
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Projekte mit Studierenden des FHBachelorstudiengangs Ergothera
pie der fh gesundheit in Innsbruck: „Begegnungsräume miteinander 
gestalten“ und „Handlungspotentiale erkennen und wahrnehmen“

VerfasserInnen der Projektbeschreibung: 
Victoria Hartmann, Alexander Lukavsky, Vanessa Röck, Sophia Strasser, Andreas Vitzthum & Dr. Ursula Costa, MA

Projektbeteiligte Personen und Institutionen: 
Dr. Ursula Costa und Ruska Atanasova (Projektleitungen 2016-2018), Studierende des FH-Bachelorstudiengangs Ergothe
rapie (Ergo BSc. 2015-2018, Ergo BSc. 2016-2019), Beate Wetzelsberger, MSc. (2016) und Dr. Pier Paolo Pasqualoni (2016), 
Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD). Finanzielle Unterstützung durch den Verein Berufsvertretung der ErgotherapeutInnen 
Tirols/Landesgruppe Tirol.

Projekthintergrund: 
Menschen mit Fluchterfahrung erleben eine Veränderung in 
ihrer Handlungsidentität und sind aus einer Vielfalt an Grün-
den, wie unter anderem fehlende Tagesstruktur, sprachliche 
sowie institutionelle Barrieren, gefährdet, Betätigungsdepri-
vation zu erfahren (Whiteford, 2000). ErgotherapeutInnen 
nehmen eine wichtige Rolle ein, dem entgegenzuwirken. 
Konkrete handlungsorientierte Arbeit sowie das Wahrneh-
men und Bewusstmachen von Handlungspotentialen wir-
ken auf die biopsychosoziale Gesundheit von Menschen. 
Auf Vermittlung einer externen Referentin des FHBachelor-
studiengangs Ergotherapie, Frau Dr. Margit Schäfer, wandte 
sich die Heimleitung einer sogenannten „Kleinunterkunft“ 
in Innsbruck, Frau Ruska Atanasova, an die Leitung des Stu-
diengangs Ergotherapie der fh gesundheit in Innsbruck, um 
in ihrem Heim erstmalig ein ergotherapeutisches Angebot 

für dessen BewohnerInnen initiieren zu können. Nach eini-
gen Vorgesprächen und mit finanzieller Unterstützung der 
regionalen Berufsvertretung konnte im Sommersemester 
2016, nur zwei Monate nach dieser Anfrage, erstmals ein 
gemeinsames Projekt der Tiroler Sozialen Dienste GmbH 
(TSD) mit der fhg/Studiengang Ergotherapie im Rahmen 
zweier Lehrveranstaltungen im 2. Semester des Ergothera-
piestudiums mit wissenschaftlicher Begleitforschung durch-
geführt werden.
Einführende Lehrveranstaltungen in den Bereichen Grund-
lagen der Ergotherapie, Aktivitätsanalyse, Occupational Sci-
ence, Anleitung einer Aktivität, Ergotherapie mit Menschen 
mit Fluchterfahrung und Informationsveranstaltungen mit 
VertreterInnen der TSD boten den Studierenden Grundla-
gen für die Projektarbeiten 2016 und 2017.

Projektinhalte: 
Im Jahr 2016 stand das Projekt nach Absprache von Pro-
jektleiterInnen und BewohnerInnen, die erst vor wenigen 
Monaten in Österreich angekommen waren, einander kaum 
kannten und über sehr geringe Deutschkenntnisse verfüg-
ten, unter dem Thema „Begegnungsräume miteinander ge-
stalten“. Nach dem Kennenlernen von BewohnerInnen und 
Studierenden plante man die nächsten Schritte miteinan-
der. Es wurde in weiterer Folge an insgesamt sechs bis acht 
Terminen in drei Gruppen (Textil, Holz und Gartengruppe) 
gearbeitet. Dabei wurden Sitzgarnituren aus Holz für den 
offenen Bereich vor dem Haus hergestellt, Pölster und Mat-
ratzen samt Überzügen genäht und Regale für die Kräuter in 
der Küche sowie Gefäße für Blumen und Kräuter zur Innen 
wie Außenraumgestaltung angefertigt. Diese Ergebnisse 
wurden zum Abschluss im Rahmen eines gemeinsamen Fes-
tes mit traditionellem Essen und Musik gestaltet. Nach dem 
Projekt reflektierten die Studierenden ihre Erfahrungen und 
präsentierten die Ergebnisse den Mitstudierenden und Leh-
renden. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 
des Projektes beinhaltete teilnehmende Beobachtung so-

wie semistrukturierte Einzel und Fokusgruppeninterviews 
mit BewohnerInnen, Studierenden und Projektleiterinnen 
(vgl. Wetzelsberger, Pasqualoni, Costa, 2017).
Die Fortsetzung des Projektes im Jahr 2017 trug den Namen 
und hatte das Ziel „Kompetenzen und Handlungspotentiale 
erkennen und wahrnehmen“. Als Ergänzung zum Tiroler 
Integrationskompass (TIK) wurden Interessen, Ressourcen, 
Kompetenzen sowie vergangene, derzeitige und potenzielle 
zukünftige Handlungsrollen der aktuellen BewohnerInnen 
der gleichen Einrichtung von allen TeilnehmerInnen im Rah-
men von Gesprächen mit ErgotherapieStudierenden identi-
fiziert und anschließend in einem Dokument, das dem Tiro-
ler Integrationskompass beigelegt wird, zusammengefasst. 
Dieses wurde im Rahmen einer Abschlussveranstaltung den 
BewohnerInnen feierlich übergeben. Zudem entstanden 
in diesen insgesamt je zwei bis drei Gesprächssituationen 
wertvolle Impulse für die Menschen mit Fluchterfahrung 
selbst, aber auch für die Heimleitung, die Stadt Innsbruck 
und weitere Stakeholder hinsichtlich Integration und Partizi-
pation in Freizeit, Selbstversorgung und Produktivität.

Bisherige Ergebnisse des Projekts: 
Aus beiden Projekten konnten sowohl Studierende als auch 
die BewohnerInnen Vorteile ziehen. Neben wichtigen inter-
kulturellen Erfahrungen wurden Studierende in ihrer Identi-
tät als angehende ErgotherapeutInnen gestärkt. So konnten 
erste Arbeitserfahrungen gemacht, Ressourcen und Barri-

eren identifiziert, bedeutungsvolle Aktivitäten angeboten 
und angeleitet und gelernte Theorie (Occupational Science, 
Modelle der Ergotherapie, Community Based Practice) in 
die Praxis umgesetzt werden.
HeimbewohnerInnen wurden befähigt, eigene sowie Um-
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weltRessourcen zu nützen; im Zuge der gemeinsamen Ar-
beit wurden ihnen neue Perspektiven eröffnet. Waren die 
gemeinsamen Handlungserfahrungen für die Gruppe kurz 
nach ihrer Ankunft in Österreich 2016 innerhalb der Einrich-
tung zwischen den Familien und Einzelnen sehr verbindend, 
auch zeitlich strukturierend, so wurden 2017 vor allem kon-
krete Handlungsoptionen auch außerhalb des Heims in der 
hiesigen Gesellschaft erarbeitet.
Durch das Anbieten und Bewusstmachen bedeutungsvoller 
Aktivitäten konnte Betätigungsdeprivation entgegengewirkt 
werden. Im Kontakt mit den Studierenden konnten zudem 
Deutschkenntnisse angewendet und erweitert werden, und 
ein Einblick in österreichische/mitteleuropäische Kultur und 
Werte gegeben werden.
Besonders erfreulich ist die Nachhaltigkeit des Projektes. 
Die Lernerfahrungen führten zu ersten Praktikumsstellen 
im Bereich „Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrungen“ in 
der Kooperation von TSD und fhg/Ergotherapie und zu einer 
Fortsetzung des Projekts im Studienjahr 2018. Außerdem 
wurde und wird das erworbene Wissen durch Publikationen 
und Präsentationen weiterverbreitet und stellt ein Good 
Practice Beispiel für die Community der ErgotherapeutIn-
nen dar. 
Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der mitwirkenden Stu-
dierenden hervorheben, dass diese Projekte positive Effekte 
für Studierende und HeimbewohnerInnen hatten und dass 
dies ein zukünftiges Arbeitsfeld für ErgotherapeutInnen dar-
stellt. So wäre es erfreulich, wenn der ergotherapeutische 
Blickwinkel und das ergotherapeutische KnowHow in Zu-
kunft, zusätzlich zu den Kompetenzen anderer Professionen 
in diesem Bereich, Einzug hält.

AnsprechpartnerInnen/Kontaktmöglichkeiten 
für Rückfragen:
Dr. Ursula Costa, MA: ursula.costa@fhgtirol.ac.at
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Ergotherapie als Teil eines multiprofessionellen Angebots im  
Therapie und Beratungszentrum für Asylsuchende und  

Flüchtlinge Gravita SRK 

VerfasserInnen der Projektbeschreibung: 
Gravita SRK  

Projektbeteiligte Personen und Institutionen:
 Therapie- und Beratungszentrum für Asylsuchende und Flüchtlinge Gravita SRK

Projekthintergrund: 
Gravita ist ein Zentrum des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK). Das Team behandelt Flüchtlinge mit posttraumati-
schen Belastungsstörungen und deren Folgestörungen. Das 
Angebot der ambulanten Tagesklinik umfasst diverse Grup-
pentherapien (Bewegungs, Mal, Musik und Ergotherapie), 
Sport, Deutsch und Gesellschaftskurse, psychoedukative 

Gruppen, psychologische Einzeltherapien sowie fachärztli-
che psychiatrische Betreuung. Es stehen 16 Therapieplätze 
pro Tag zur Verfügung. Da KlientInnen im Normalfall an drei 
Tagen die Woche für eine Gesamtzeitdauer von ungefähr 
drei Monaten ins Zentrum kommen, ergibt sich eine Ge-
samtanzahl von ca. 32 Therapieplätzen pro Woche.

Rolle der Ergotherapeutin im Projekt: 
Sie ist durch das Rote Kreuz St. Gallen angestellt und führt 
Gruppentherapien durch und arbeitet eng mit dem interdis-
ziplinären Team zusammen.

Klientenbeispiel: Der Klient ist 35 Jahre alt und kommt aus 
Nordafrika, arbeitete dort als Journalist. Er hat mehrjähri-
ge Foltererfahrung. Seit mehr als einem Jahr besucht er die 
Tagesklinik zweimal pro Woche und spricht mittlerweile gut 
Deutsch. Während er mit dem Ausweis N auf einen Asylent-
scheid warten musste, litt er unter akuter Suizidalität aus 
Angst vor einer Ausschaffung (Abschiebung). Zusätzlich iso-
lierter er sich sozial und war latent aggressiv und verzweifelt. 
Den Übertrag der in der Therapie erlernten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in seinen Lebensalltag war ihm nicht möglich. 
Seine Situation hat sich stark verbessert, als er vor kurzem 
den Aufenthaltsstatus F erhielt.

Ziele und Interventionen in der Ergotherapie: In der Ergo-
therapie werden Gruppenangebote für acht bis zehn Perso-
nen angeboten. Ein Hauptziel der Ergotherapie ist, dass die 
KlientInnen zur Therapie und dort in eine Handlung kommen. 
Für einige ist es wichtig, dass sie mehrere Male das Gleiche 
machen, um Sicherheit zu gewinnen und sich abzulenken. 
Für andere ist es sinnvoll, etwas Neues auszuprobieren. Ein 
zweites Hauptziel ist, dass KlientInnen erfahren, dass ihnen 
Betätigungen helfen können, sich von ihren traumatischen 
Erfahrungen zu distanzieren und es ihnen in der Zeit, in der 
sie etwas tun, bessergeht. Als letztes Hauptziel lässt sich 
das in einer Gruppe tätig sein nennen, um so Gemeinschaft, 
Normalität, Kontinuität und Stabilität zu erfahren. Bei den 
Interventionen wird darauf geachtet, dass Material benützt 
wird, das nicht viel kostet. So ist es für KlientInnen möglich, 
diese Tätigkeiten auch zuhause umzusetzen. Die Erfahrung 
zeigt aktuell, dass es viele Betroffene ohne die unterstüt-
zende Struktur der Tagesklinik nicht schaffen, in Handlung 
zukommen oder diese einzuleiten.

Aktuelle Herausforderungen in der Angebotsumsetzung: 
Finanziell ist die Tagesklinik momentan nicht selbsttragend 
und wird vom SRK mitfinanziert. Die Adhärenz der Klien-
tInnen ist eingeschränkt, Verbindlichkeit ist nicht immer 
gewährleistet. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass an 
einem Tag 15 Personen angemeldet sind, aber nur acht er-
scheinen. Es besteht eine verminderte Krankheitseinsicht 
aufgrund eines anderen, eher körperlichen, Verständnisses 
von Krankheit, Sprachbarrieren stellen weitere Herausforde-
rungen dar, zum Beispiel beim Vermitteln des Auftrags der 
Ergotherapie. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt das Asyl-
verfahren dar, das während der Laufzeit zu einem unsiche-
reren Aufenthalt führt.

Rückmeldungen von TeilnehmerInnen: 
Das Therapieangebot ist sehr basal und hat oftmals eine 
Stabilisierung des Zustandes zum Ziel. Ehemalige Teilneh-
mende geben an, dass sie dankbar sind, dass sie eine Zeit 
lang in der Gravita gewesen zu sein. Vor allem der familiäre 
Rahmen und die Menschlichkeit sind für viele entscheidend. 
Sie konnten von der Tagesstruktur, den Gesprächen und der 
Gemeinschaft profitieren. Einige konnten während der Zeit 
in der Gravita neue handwerkliche und gestalterische Tätig-
keiten erlernen.
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Ausblick

ErgotherapeutInnen arbeiten mit Menschen aller Lebensalter, in einer Vielfalt an Settings,  
medizinischen Fachbereichen, Themenstellungen, Herausforderungen und Chancen im Zusam

menhang mit Handlungsmöglichkeiten, Handlungskompetenzen und Partizipation.

Welcher Ausblick sich für die Ergotherapie mit Menschen 
mit Fluchterfahrungen eröffnet, hängt auch von uns Thera-
peutInnen ab, die sich für Geflüchtete engagieren, welchen 
– frei nach Hannah Arendt – „das Recht bleibt, Rechte zu 
haben“: Das Recht eines jeden Menschen als Mensch be-
handelt zu werden und in Würde leben zu können. 
Die Menschenrechte als Basis unseres Berufes zu leben und 
deren Einhaltung mit zu ermöglichen heißt auch, sich für 
die Entrechteten in der Gesellschaft einzusetzen, die Gesell-
schaft als Ganzes in einem präventiven und gesundheitsför-
dernden Sinne zu stärken und die solidarischen Grundwerte 
Europas zu festigen.
Es existieren, zusätzlich zu den beschriebenen Projekten 
unter Beteiligung von ErgotherapeutInnen, viele Beispiele 
menschlichen Handelns, die von der Zivilgesellschaft und 
von lokalen politischen Initiativen getragen werden: Es gibt 
Seenotrettungen aus zivilgesellschaftlicher Initiative, es gibt 
eine Kultur der Gastfreundschaft, in welcher Menschen 
willkommen geheißen werden, es kommt, gerade in klei-
nen Orten zu solidarischen Unterstützungen bei drohender 
Abschiebung und zu Initiativen, welche – durch gemeinsa-
mes tätig Sein – Betätigungsdeprivation vermindern. Beim 
Weltkongress der Ergotherapie in Kapstadt im Mai 2018 
waren Beiträge aus allen Teilen der Erde, die sich mit der 
Unterstützung von Geflüchteten beschäftigen, vertreten. 
Hier wurde auf vielfältige Art gezeigt, welches Potential und 
welche Ressource die Ergotherapie für Menschen mit Fluch-
terfahrung bietet.

ErgotherapeutInnen können durch ihre (Kern)Kompetenzen 
zur Lösung von Problemen, die mit der Migrationsbewegung 
einhergehen, beitragen. Sinnvolle Handlung(smöglichkeit) 
und Gesundheit stehen im Zusammenhang miteinander; 
politische und gesellschaftliche Systeme können diese er-
möglichen oder verhindern. ErgotherapeutInnen tragen 
durch Einbringen ihrer Perspektive zur Schaffung einer be-
tätigungsgerechteren, menschenwürdigen Welt bei. Wie in 
der Broschüre ausgeführt, können sich ErgotherapeutInnen 
auch zukünftig sowohl auf Mikroebene (Arbeit mit Einzel-
nen oder Gruppen), auf Mesoebene (Arbeit mit Organisa-
tionen wie zum Beispiel Betriebe, Vereine, Institutionen, 
Gemeinden) und auf Makroebene (zum Beispiel in Gesund-
heits oder Bildungssystemen, in der Politik, im Entwickeln 
von handlungsleitenden Vorgaben und Gesetzen) im Sinne 
von Betätigungsgerechtigkeit für Menschen einbringen.
Durch die ebenenübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Zivilgesellschaft und Politik können ErgotherapeutInnen 
dazu beitragen die Herausforderungen der Zukunft anzu-
nehmen. Das Wissen um Alltagsprobleme, um Betätigungs-
bedürfnisse und um soziale Ungerechtigkeit kommt von 
der Zivilgesellschaft, zu welcher auch Geflüchtete zählen. 
Die Lösungen dieser Aufgaben sollten miteinander und in 
Zusammenarbeit mit politischen EntscheidungsträgerInnen 
erarbeitet und umgesetzt werden.
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